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  V

Vorwort

Bei Montagen und internationalen Projekten kommt es regelmäßig zu grenzüberschreiten-
den Mitarbeitereinsätzen, die oft verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen 
beschäftigen. Dieses Buch richtet sich daher insbesondere an Mitarbeiter der Personal-
abteilung, die entsprechende Mitarbeitereinsätze abwickeln und koordinieren. Auch kauf-
männische und technische Projektleiter erhalten einen umfassenden Überblick über die 
Zusammenhänge verschiedener Rechtsgebiete wie Personen- und Unternehmenssteuern, 
Sozialversicherung, Arbeits- und Aufenthaltsrecht. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt 
auf einer Vermittlung der jeweiligen Grundlagen und insbesondere deren praktischer An -
wendung im betrieblichen Alltag. Hierbei sollen gezielte Beratungshinweise, zahlreiche 
Checklisten und Prüfschemata und nicht zuletzt viele Fallbeispiele dem Nutzer bestmög-
liche Unterstützung bieten.

Das vorliegende Werk ist in zehn Kapitel unterteilt, wobei Kapitel 1 die Grundlage für 
alle weiteren Kapitel bildet. Hier werden die Gestaltungsvarianten der Beziehung zwi-
schen inländischem Unternehmen und ausländischem Kunden, die Möglichkeiten der 
vertrag lichen Vereinbarung zwischen verbundenen Unternehmen und zwischen Unter-
nehmen und Mitarbeitern zur Abwicklung eines Kundenauftrags vorgestellt. Gleichzeitig 
werden einheitliche Begrifflichkeiten eingeführt und deren unterschiedliche Bedeutung 
und Verwendung in den einzelnen Abteilungen eines Unternehmens erläutert.

Das Kapitel 2 befasst sich ausführlich mit den arbeitsrechtlichen Fragestellungen im 
Rahmen eines internationalen Mitarbeitereinsatzes. Da Montagen und Projekte im Aus-
land für das Unternehmen Besteuerungsfolgen auslösen, werden in den Kapiteln 3 und 4 
die wesentlichen Rechtsgrundlagen von Unternehmenssteuern sowie deren Anwendung 
bzw. Auswirkungen in der Praxis inklusive Fallbeispiele dargestellt. Die Besteuerungsfol-
gen auf Mitarbeiterebene, die sogenannten Personensteuern, betreffen aus Sicht des 
Unternehmens insbesondere die Verpflichtung zur Einbehaltung von Lohnsteuer im In- 
bzw. Ausland. Den Rechtsgrundlagen hierzu widmet sich Kapitel 5. In Kapitel 6 wird auf 
die Anwendung der Lohnsteuerthemen sowie insbesondere auf die Grundsätze und spe-
ziellen Anforderungen bei grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen eingegangen. 
Zahlreiche Fallbeispiele verdeutlichen nochmals die rechtlichen Ausführungen und zeigen 
Zusammenhänge auf. Die Kapitel 7 und 8 betreffen die Sozialversicherung. Auch hier 
folgt auf eine kurze Darstellung der wesentlichen Rechtsgrundlagen (Kapitel 7) eine kon-
krete Erläuterung der Anwendungsbereiche inklusive Fallbeispiele (Kapitel 8). Kapitel 9 
befasst sich mit aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen bei internationalen Mitarbeiterein-
sätzen. In Kapitel 10 werden die Zusammenhänge von Prozessen zwischen Unternehmen 
und Kunden innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Personalabteilung darge-
stellt. Beispielhaft werden die Struktur einer Entsenderichtlinie und das Management von 
aufenthaltsrechtlichen Herausforderungen abgebildet.

Aus dem umfangreichen Anhang, der u. a. wichtige BMF-Schrei ben und Auszüge des 
OECD-Musterabkommens enthält, sollen vor allem die zahlreichen Prüfschemata hervor-
gehoben werden, mit denen wir dem Praktiker einen hilfreichen »Kompass« an die Hand 
geben wollen.

Frankfurt, im Juli 2013 Heidi Mennen Ulrike Schellert Thomas Wolf
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1 Einführung in Geschäftsbeziehungen, Geschäfts-
abwicklungsmodelle und Entsendungsformen

Bei Montagen und internationalen Projekten ergeben sich Mitarbeitereinsätze im Aus-
land, denen eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem inländischen Unternehmen 
und dem ausländischen Kunden vorausgehen. Im internationalen Unternehmensverbund 
kann sich darüber hinaus eine Vertragsbeziehung zwischen in- und ausländischen ver-
bundenen Unternehmen ergeben. Des Weiteren ist für den konkreten Mitarbeitereinsatz 
eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem jeweiligen Mitarbei-
ter zu beachten. Sofern in diesem Zusammenhang ein ausländisches verbundenes Unter-
nehmen involviert wird, kann für den Mitarbeitereinsatz auch ein Vertrag zwischen den 
verbundenen Unternehmen erforderlich sein. Um internationale Mitarbeitereinsätze ein-
ordnen und unterscheiden zu können, ist daher ein Überblick über die jeweiligen Ver-
tragsbeziehungen eines Unternehmens notwendig. Die eben skizzierten denkbaren Ver-
tragsbeziehungen sind wie folgt zu unterscheiden:
• Geschäftsbeziehungen: Verträge zwischen Unternehmen und Kunden,
• Geschäftsabwicklungsmodelle: Verträge zwischen verbundenen Unternehmen,
• Entsendungsformen: Verträge und Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Mitar-

beitern bei grenzüberschreitenden Einsätzen,
• vertragliche Vereinbarungen: Verträge und Vereinbarungen zwischen verbundenen 

Unternehmen in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen.

Im Fokus stehen Auslandseinsätze, die im Zusammenhang mit der Abwicklung eines 
Auftrags für einen Kunden stehen und bei denen grenzüberschreitende Sachverhalte zu -
grunde liegen.

1.1 Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Kunden

Jeder Geschäftsbeziehung im allgemeinen Wirtschaftsverkehr liegt ein Vertrag zugrunde, 
der regelt, welche Leistung oder Handlung eine Partei zu erbringen hat und wie diese von 
der anderen Partei vergütet wird. Die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinem 
Kunden wird darin definiert und festgelegt. In einem ersten Schritt werden die Verträge 
bzw. Vertragsarten betrachtet, die ein Unternehmen mit dessen Kunden schließen kann. 
Hierzu werden die im weiteren Kontext verwendeten Begriffe und die dazugehörigen 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und dessen Kunden näher erläutert.

Ziel ist es, für die einzelnen Geschäftsbeziehungen die wesentlichen Merkmale heraus-
zufiltern und zu definieren. Im Rahmen der einzelnen Geschäftsbeziehungen werden 
regelmäßig diverse Vertragsdetails vereinbart. Es handelt sich z. B. um folgende Rege-
lungsinhalte:
• Zeitpunkt des Übergangs von Eigentum und/oder Gefahr, z. B. geregelt in vereinbarten 

internationalen Handelsklauseln, sog. Incoterms,
• Versandart von Waren, z. B. mit eigenem Personal oder über Spediteure per Post, Flug 

etc.,
• Zahlung des Kaufpreises,
• Fälligkeit des Kaufpreises,
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• Anforderungen an die Beschaffenheit der Ware(n) oder
• Haftungs- und/oder Gewährleistungsansprüche, z. B. deren Dauer.

Solche Vertragsdetails können in den einzelnen (Kauf-)Verträgen auf vielfältige Weise 
geregelt werden. Die jeweiligen Variationsmöglichkeiten sind jedoch nicht Gegenstand der 
vorliegenden Betrachtung. Auch juristische Unschärfen werden bei der folgenden Darstel-
lung im Interesse einer Vereinfachung hingenommen.

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die genannten Begriffe für umsatzsteuerliche 
Fragen eine eigene und z. T. sehr besondere und detaillierte Auslegung erfahren. Auf diese 
Thematik wird in einem Überblick über die zu beachtenden umsatzsteuerlichen Implika-
tionen als »Exkurs zur Umsatzsteuer« kurz eingegangen (s. 1.1.9).

Folgende Geschäftsbeziehungen werden in den Kapiteln 1.1.1 bis 1.1.7 behandelt und 
erläutert:
• »reine« Warenlieferung,
• Werklieferung,
• Werkleistung,
• werkvertragliche Lieferung,
• Gewährleistung,
• beratende Dienstleistung,
• Personalverleih.

Für jede Geschäftsbeziehung werden Beispiele genannt, die einerseits die Beziehung eines 
deutschen Unternehmens ins Ausland (Outbound) und andererseits die Beziehung eines 
ausländischen Unternehmens nach Deutschland (Inbound) darstellen. In Kapitel 1.1.8 
werden die einzelnen Geschäftsbeziehungen in Form einer vergleichenden Übersicht 
gegenübergestellt.

1.1.1 »Reine« Warenlieferung

Das wesentliche Merkmal einer »reinen« Warenlieferung besteht in einem Vertrag zwi-
schen dem Unternehmen (Lieferant) und dem Kunden (Lieferempfänger) über die Liefe-
rung einer oder mehrerer Waren gegen Entgelt (Kaufpreis). Eine weitere Leistung des 
Unternehmers, z. B. eine Montage, Inbetriebnahme, Überwachung des Einbaus der Ware 
ist ausdrücklich kein Bestandteil dieses »reinen« Warenlieferungsvertrags. Insofern schul-
det der Unternehmer nur eine Eigentumsübergabe der Waren und der Kunde schuldet den 
Kaufpreis.

Beispiele für typische reine Warenlieferungen sind der Kaufvertrag über einen Neuwa-
gen, eine Maschine oder ein Maschinenteil. Bei einer »reinen« Warenlieferung findet keine 
Mitarbeiterentsendung statt. Allerdings können z. B. beim Transport der Waren zum Kun-
den eigene Mitarbeiter des Unternehmens eingesetzt werden, da sie bspw. die Waren ins 
Ausland an den Bestimmungsort transportieren.

Beispiel 1.1: Warenlieferung Deutschland – Frankreich (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland liefert eine Maschine an Unternehmen B. Unterneh
men B hat seinen Sitz in Frankreich.
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Beispiel 1.2: Warenlieferung Frankreich – Deutschland (Inbound)
Unternehmen C mit Sitz in Frankreich liefert eine Maschine an Unternehmen D. Unternehmen 
D hat seinen Sitz in Deutschland.

1.1.2 Werklieferung

Die Werklieferung ist eine spezielle Form der Warenlieferung. Das wesentliche Merkmal 
liegt darin, dass die Ware erst vom Lieferanten speziell für den Kunden hergestellt und 
dann gegen Entgeltzahlung geliefert werden muss. Das Unternehmen schuldet den Eigen-
tumsübergang an einer herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sache und der 
Kunde schuldet das Entgelt.

Die Herstellung eines Esstisches nach individuellen Kundenwünschen und seine Liefe-
rung sind ein Beispiel für eine Werklieferung. Zusätzlich kann im Rahmen solcher Ver-
träge auch der Einbau einer individuell hergestellten Ware vereinbart werden. Dann han-
delt es sich i. d. R. um eine werkvertragliche Lieferung (s. 1.1.4). In Einzelfällen wird von 
einer Werkleistung (s. 1.1.3) statt von einer Werklieferung auszugehen sein, nämlich 
dann, wenn die Herstellung der Ware nur untergeordnete Bedeutung hat und der Vertrags-
schwerpunkt z. B. auf dem passgenauen Einbau einer Sache beruht.

Beispiel 1.3: Werklieferung Deutschland – Südafrika (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland fertigt kundenspezifische Bauteile für Unternehmen 
B mit Sitz in Südafrika an und liefert sie dorthin. Ein Mitarbeiter des Unternehmens B baut die 
Teile selbst ein.

Deutschland Frankreich

Zahlung Entgelt

Lieferung Maschine

A B

Frankreich Deutschland

Zahlung Entgelt

Lieferung Maschine

C D

Deutschland Südafrika

A B

Zahlung Entgelt

Lieferung Bauteile
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Beispiel 1.4: Werklieferung Südafrika – Deutschland (Inbound)
Unternehmen C mit Sitz in Südafrika fertigt kundenspezifische Bauteile für Unternehmen D 
mit Sitz in Deutschland an und liefert sie dorthin. Ein Mitarbeiter des Unternehmens D baut 
die Teile selbst ein.

1.1.3 Werkleistung

Im Falle einer Werkleistung besteht das wesentliche Merkmal darin, dass im zugrunde 
liegenden Vertrag, einem sog. Werkvertrag, die Herstellung eines konkreten Erfolgs bzw. 
Werks gegen Entgelt vereinbart wird. I. d. R. beschafft der Kunde die für die Herstellung 
notwendigen Waren oder Teile selbst, sog. Beistellung der benötigten Waren oder Teile. 
Beim Werkvertrag schuldet daher der Lieferant keine Ware, sondern die Herbeiführung 
eines bestimmten, vorab definierten Erfolgs seiner Tätigkeit, nämlich ein Werk. Der Eigen-
tumsübergang erfolgt nicht durch bloße Lieferung und Übergabe, sondern erst durch und 
mit Abnahme des Werks durch den Kunden, z. B. im Rahmen eines sog. final acceptance 
test. I. d. R. tritt bei der Werkleistung die Fälligkeit der Gegenleistung (Entgelt oder auch 
Werklohn) auch erst mit Abnahme des Werks ein. Wird vereinbart, dass der Lieferant 
auch die Waren liefert, die zur Herstellung des Werks benötigt werden, kann es sich um 
eine werkvertragliche Lieferung handeln (s. 1.1.4).

Beispiele für klassische Werkleistungen sind Bauarbeiten (der geschuldete Erfolg ist 
z. B. eine fertiggebaute Garage), Service- und Reparaturarbeiten (der geschuldete Erfolg 
besteht z. B. in der Sicherstellung oder Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit einer 
Großanlage oder Maschine) oder Aufbauarbeiten (der Erfolg besteht z. B. im Aufbau eines 
Gerüsts). Man kann diese auch als technische Dienstleistung bezeichnen.

Unter den Begriff Werkleistung fällt auch die beratende Dienstleistung, wenn und 
soweit sie mit dem Erbringen bestimmter Leistungen das Herbeiführen eines Erfolgs 
regelt. Da die beratende Dienstleistung weniger mit der Herstellung einer Ware im Zusam-
menhang steht und i. d. R. ein anderer Mitarbeiterkreis des Unternehmens daran beteiligt 
ist, wird diese Tätigkeitsform im Folgenden mit dem Begriff »beratende Dienstleistung« 
belegt und separat erläutert (s. 1.1.6). Ebenfalls als besondere Form der Dienstleistung 
abzugrenzen ist die Überlassung von Personal. Es handelt sich hierbei um ein »Ableisten 
von Arbeitszeit«, für das im Folgenden der Begriff »Personalverleih« verwendet wird 
(s. 1.1.7).

Sobald mit der Werkleistung Tätigkeiten im Ausland verbunden sind, können grenz-
überschreitende Mitarbeitereinsätze notwendig werden. Die Einsatzdauer der Mitarbeiter 
kann dabei ein paar Tage, mehrere Wochen oder Monate bis zu einigen Jahren dauern. Je 
nach Länge des Gesamtprojekts, Art bzw. Form des Auslandseinsatzes gilt es, für jeden 
einzelnen Mitarbeiter unterschiedliche Maßnahmen hinsichtlich Lohnsteuer, Sozialversi-
cherung und Aufenthaltsgenehmigung zu ergreifen. Unternehmensseitig sind hierfür eine 
gute Planung und kontinuierliche Überwachung notwendig.

Südafrika Deutschland

C D

Zahlung Entgelt

Lieferung Bauteile
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Beispiel 1.5: Werkleistung Deutschland – Schweiz (Outbound)
Ein Mitarbeiter des Unternehmens A mit Sitz in Deutschland baut Teile in eine beim Unterneh
men B mit Sitz in der Schweiz bereits vorhandene Maschine ein und führt deren Funktionsbe
reitschaft herbei. Unternehmen B hat die einzubauenden Teile schon separat beschafft, sie 
werden also von Unternehmen B beigestellt.

Beispiel 1.6: Werkleistung Schweiz – Deutschland (Inbound)
Ein Mitarbeiter des Unternehmens C mit Sitz in der Schweiz baut Teile in eine beim Unterneh
men D mit Sitz in Deutschland bereits vorhandene Maschine ein und führt deren Funktions
bereitschaft herbei. Unternehmen D hat die einzubauenden Teile schon separat beschafft, sie 
werden also von Unternehmen D beigestellt.

1.1.4 Werkvertragliche Lieferung

Im Fall einer werkvertraglichen Lieferung liegt eine Kombination aus Werklieferung und 
Werkleistung vor. Der Vertrag mit dem Kunden besteht letztlich aus zwei Vertragskompo-
nenten, einer Werklieferung und einer Werkleistung. Zunächst werden die Waren vom 
Lieferanten speziell für den Kunden hergestellt und geliefert (Werklieferung). Der Eigen-
tumsübergang erfolgt jedoch noch nicht bei Übergabe oder Lieferung an den Kunden. 
Denn diese Waren oder Teile werden dann vom Lieferanten für die Herstellung oder 
Errichtung des konkreten Erfolgs bzw. Werks verwendet (Werkleistung). Der Lieferant 
schuldet das Gesamtergebnis aus beiden Vertragskomponenten, das sog. Werk. Der Eigen-
tumsübergang erfolgt auch bezogen auf die Herstellung der erforderlichen Waren oder 
Teile erst bei Abnahme des gesamten Werks.

Beispiele für klassische werkvertragliche Lieferungen sind Montagearbeiten (z. B. von 
speziellen Pumpen im Maschinenbau) etc. Die Waren werden mit einem hohen Speziali-
sierungsgrad hergestellt und der Einbau erfordert i. d. R. spezielle Kenntnisse. Im Ergebnis 
entsteht ein funktionstüchtiges, im Fertigungsprozess des Kunden reibungslos laufendes 
Werk.

Beispiel 1.7: Werkvertragliche Lieferung Deutschland – USA (Outbound)
Ein Energieversorgungsunternehmen B in den USA kauft eine Windkraftanlage bei dem in 
Deutschland ansässigen Unternehmen A. Das Unternehmen A transportiert die einzelnen 

Deutschland Schweiz

A B

Zahlung Entgelt

Einbau  vor Ort

Schweiz Deutschland

C D

Zahlung Entgelt

Einbau  vor Ort
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Bestandteile der Windkraftanlage zum Standort in den USA. Dort bauen verschiedene Spezi
alisten des Unternehmens A die Windkraftanlage auf. Der Kunde in den USA zahlt erst, wenn 
die Windkraftanlage funktionsbereit ist und er das Werk offiziell abgenommen hat.

Beispiel 1.8: Werkvertragliche Lieferung USA – Deutschland (Inbound)
Ein Energieversorgungsunternehmen D in Deutschland kauft eine Windkraftanlage bei dem in 
den USA ansässigen Unternehmen C. Das Unternehmen C transportiert die einzelnen 
Bestandteile der Windkraftanlage zum Standort in Deutschland. Dort bauen verschiedene 
Spezialisten des Unternehmens C die Windkraftanlage auf. Der Kunde in Deutschland zahlt 
erst, wenn die Windkraftanlage funktionsbereit ist und er das Werk offiziell abgenommen hat.

1.1.5 Gewährleistung

Gewährleistung nennt man die Verpflichtung eines Unternehmens, Mängel oder Fehler an 
der gelieferten Ware oder erbrachten Werkleistung zu beheben, z. B. durch Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung. Diese Verpflichtung muss kostenlos erbracht werden, wenn der 
Verkäufer/Lieferant den Mangel oder Fehler verursacht hat.

Typischer Fall einer Gewährleistung ist der Austausch eines defekten Maschinenteils. 
Zu einem solchen Austausch kommt es, wenn die Maschine kurz nach Inbetriebnahme 
oder zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, z. B. nach zehn Monaten, nicht mehr ein-
wandfrei funktioniert.

Die Feststellung der Fehlerhaftigkeit, der Austausch von Teilen und die Reparatur erfor-
dern regelmäßig den Einsatz von Mitarbeitern vor Ort beim Kunden. Sofern der Mitarbei-
ter dafür ins Ausland reisen muss, findet ein grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz 
statt. Dieser Auslandseinsatz muss i. d. R. nach separaten Kriterien beurteilt werden. Es 
gelten also nicht dieselben Kriterien, die für den Auslandseinsatz im Rahmen der ursprüng-
lichen Vertragserfüllung maßgeblich waren. Dies ist nur der Fall, sofern die Gewährleis-
tung noch als Teil der Inbetriebnahme und damit der ursprünglichen Vertragserfüllung 
erfolgt.

Deutschland USA

A B

Zahlung Entgelt

Einbau  vor Ort

Lieferung Einzelteile

USA Deutschland

Zahlung Entgelt

Einbau  vor Ort

Lieferung Einzelteile

C D
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Beispiel 1.9: Gewährleistung (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland liefert im Rahmen seiner Gewährleistungsverpflich
tung Ersatzteile für eine vor zehn Monaten gelieferten Maschine an Unternehmen B mit Sitz 
in China. Ein Mitarbeiter des Unternehmens A baut die Teile bei Unternehmen B ein.

1.1.6 Beratende Dienstleistung

Das wesentliche Merkmal der beratenden Dienstleistung ist, dass ein Unternehmen gegen-
über einem anderen eine vertraglich ausgestaltete oder beschriebene Beratungsleistung 
gegen Entgelt erbringt. Sie wird häufig im Projektgeschäft angewendet, z. B. bei Unterneh-
mens- oder IT-Beratung. Denkbar sind beratende Dienstleistungen auch bei Montagen, 
wenn z. B. die Übernahme von Überwachungsfunktionen, Trainings und Schulungen 
separat vereinbart wird. Teilweise sind diese Tätigkeiten bereits Bestandteil des Werkver-
trags mit dem Kunden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zu erledigenden Bera-
tungsleistungen zu konkretisieren. Beispielsweise werden die zu liefernden Ergebnisse, 
die zeitlichen Restriktionen oder bestimmte Zahlungsmodalitäten geregelt. Auf diese Aus-
gestaltungsmöglichkeiten wird im Folgenden nicht gesondert eingegangen.

Sobald die beratende Dienstleistung nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland 
erbracht wird, liegt ein grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz vor.

Beispiel 1.10: Beratungsleistung Deutschland – Indien (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland hatte eine Maschine an Unternehmen B mit Sitz in 
Indien geliefert. Die Maschine wurde durch Unternehmen B selbst eingebaut.
Ein neuer Mitarbeiter des Unternehmens B soll die Bedienung dieser Maschine erlernen.
Unternehmen B beauftragt das Unternehmen A, einen Mitarbeiter zur Schulung des indischen 
Mitarbeiters zu schicken.

Beispiel 1.11: Beratungsleistung Indien – Deutschland (Inbound)
Unternehmen C mit Sitz in Indien hatte eine Maschine an Unternehmen D mit Sitz in Deutsch
land geliefert. Die Maschine wurde durch Unternehmen D selbst eingebaut. Ein neuer Mitar
beiter des Unternehmens D soll die Bedienung dieser Maschine erlernen. Unternehmen D 
beauftragt das Unternehmen C, einen Mitarbeiter zur Schulung des deutschen Mitarbeiters zu 
schicken.

Deutschland China

A B

Zahlung Entgelt

Einbau  vor Ort

Lieferung Einzelteile

Deutschland Indien

A B

Zahlung Entgelt

Schulung  vor Ort
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1.1.7 Personalverleih

Das wesentliche Kriterium bei einem Personalverleih bzw. einer Arbeitnehmerüberlas-
sung ist, dass ein Unternehmen einem anderen Unternehmen Mitarbeiter mit einer 
bestimmten, vertraglich vereinbarten Qualifikation gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Das 
verleihende Unternehmen schuldet aber nur die zeitliche Zurverfügungstellung dieses 
Personals. Über den Inhalt der Aufgaben, die dieses Personal zu erledigen hat, entscheidet 
das Unternehmen, das es ausleiht, also zur Verfügung gestellt bekommen hat. Für die 
Dauer des Verleihs wird der Mitarbeiter quasi wie ein Mitarbeiter des entleihenden Unter-
nehmens behandelt.

Ein typisches Beispiel ist der Verleih von Personal durch Zeitarbeitsfirmen oder zwi-
schen verbundenen Unternehmen. In Deutschland gibt es für diese Fälle spezielle Vor-
schriften, die im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt sind. Im Folgenden wird jedoch 
statt Arbeitnehmerüberlassung einheitlich nur der Begriff Personalverleih verwendet.

Details zur Dauer eines Personalverleihs, der Qualifikation der Mitarbeiter, der Vergü-
tung etc. können variieren, wobei im Folgenden darauf nicht weiter eingegangen wird.

Findet grenzüberschreitender Personalverleih statt, sind die rechtlichen Konsequenzen 
und damit verbundenen Pflichten für die beteiligten Unternehmen und für den Mitarbeiter 
persönlich deutlich von den bisher dargestellten Geschäftsbeziehungen zu unterscheiden.

Beispiel 1.12: Personalverleih Deutschland – Polen (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland hatte eine Maschine an Unternehmen B mit Sitz in 
Polen geliefert. Ein Mitarbeiter des Unternehmens B, der die Bedienung dieser Maschine über
nehmen sollte, fällt unerwartet für drei Monate aus. Unternehmen A vereinbart mit Unter
nehmen B, einen seiner Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen kurzfristig an 
Unternehmen B »auszuleihen«.

Beispiel 1.13: Personalverleih Polen – Deutschland (Inland)
Unternehmen C mit Sitz in Polen hatte eine Maschine an Unternehmen D mit Sitz in Deutsch
land geliefert. Ein Mitarbeiter des Unternehmens D, der die Bedienung dieser Maschine über
nehmen sollte, fällt unerwartet für drei Monate aus. Unternehmen C vereinbart mit Unter
nehmen D, einen seiner Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen kurzfristig an 
Unternehmen D »auszuleihen«.

Indien Deutschland

Zahlung Entgelt

Schulung  vor Ort

C D

Deutschland Polen

A B

Zahlung Entgelt

Verleih Mitarbeiter
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1.1.8 Vergleichende Übersicht

Jede der erläuterten Geschäftsbeziehungen kann Auswirkungen auf die Beurteilung der 
allgemeinen Arbeitgeberpflichten gegenüber dem Mitarbeiter und staatlichen Behörden 
haben. Auch beeinflusst die zugrunde liegende Geschäftsbeziehung die Einreisebedingun-
gen sowie die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Situation eines jeden einzel-
nen im Ausland tätigen Mitarbeiters. Deshalb werden zur Veranschaulichung die heraus-
gearbeiteten Unterschiede in folgender Tabelle nochmals zusammengefasst:

Wesentliche Unterschiede der einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Kunden

Begriff Vertragsgegenstand Was schuldet das 
Unternehmen?

Schuldet der 
Kunde ein Entgelt?

Beispiel

»reine Waren
lieferung«

Ware Ware ja Lieferung Maschine

Werklieferung speziell hergestellte 
Ware

Ware ja Maßanfertigung 
Esstisch

Werkleistung Arbeitsleistung Werk ja Bau einer Garage/
Servicearbeiten an 
einer Großanlage

werkvertragliche 
Lieferung

Ware und Arbeits
leistung

Ware und Werk ja Montage einer 
Windkraftanlage

Gewährleistung Ware und/oder 
 Arbeit

Ware und/oder 
 Arbeit

nein Lieferung und/oder 
Einbau von Ersatz
teilen

beratende Dienst
leistung

Arbeitsleistung Tätigkeit ja Schulung von Mitar
beitern des Kunden, 
Projekteinsätze

Personalverleih Personal zeitliche Verfüg
barkeit

ja Personal auf Zeit

Im Rahmen von Montagen wird die Geschäftsbeziehung zum Kunden im Regelfall eine 
werkvertragliche Lieferung sein, aus der sich ggf. eine Gewährleistung ergeben kann. Bei 
internationalen Projekteinsätzen handelt es sich eher um beratende Dienstleistungen oder 
Werkleistungen im Sinne von Service- oder Reparaturtätigkeiten. Letztere kommen auch 
häufig im Nachgang zu einer Montage in Betracht.

Polen Deutschland

C D

Zahlung Entgelt

Verleih Mitarbeiter



www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 10 www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 11

10 1 Einführung in Geschäftsbeziehungen, Geschäftsabwicklungsmodelle und Entsendungsformen

1.1.9 Exkurs zur Umsatzsteuer

Grundsätzlich ist für die Umsatzsteuer danach zu differenzieren, ob der leistende Unter-
nehmer eine Warenlieferung oder eine Dienstleistung erbringt. Hiernach bestimmt sich 
der Leistungsort für die Leistung, d. h. wo und wie der Umsatz zu besteuern ist. Eine 
Herausforderung für die umsatzsteuerliche Ortsbestimmung bilden regelmäßig die Kons-
tellationen, deren Leistungsumfang sowohl Liefer- als auch Leistungselemente (in umsatz-
steuerlicher Terminologie »Dienstleistungselemente«) enthält.
• »Reine« Warenlieferung und Werklieferung  

Bei den in Kapitel 1.1.1 dargestellten Konstellationen folgt die »reine« Warenlieferung den 
umsatzsteuerlichen Regelungen für Lieferungen. Für Warenlieferungen ist der Ort der 
Leistung dort, wo die Warenbewegung beginnt. Grenzüberschreitende Warenlieferungen, 
die in Deutschland beginnen, sind i. d. R. entweder als innergemeinschaftliche Lieferun-
gen in andere Mitgliedstaaten der EU oder als Ausfuhrlieferungen in Drittländer steuer-
befreit. Allerdings hat der Lieferant neben besonderen Nachweispflichten, durch die ins-
besondere der Grenzübertritt anhand von Belegen dokumentiert wird, auch entsprechende 
Aufzeichnungspflichten zu erfüllen, sog. Buch- und Belegnachweis.  
Für Lieferungen in Drittländer hat der Lieferant zudem die zoll- und außenwirtschafts-
rechtlichen Verpflichtungen bei der Ausfuhr zu beachten, unter anderem die Abgabe 
einer Ausfuhranmeldung. Für die zollrechtliche Einfuhr im Empfangsland ist regelmä-
ßig der Kunde verantwortlich.  
Für die in Kapitel 1.1.2 dargestellte Werklieferung sind die vorstehenden Regelungen 
für Warenlieferungen analog anzuwenden. Dies gilt, weil auch hier das fertige Werk, 
das speziell für den Kunden hergestellt wird, geliefert wird und vor Ort im Ausland 
durch den Kunden oder in seinem Auftrag von einem Dienstleister eingebaut wird.

• Werkleistung und werkvertragliche Lieferung  
Bei den in den Kapiteln 1.1.3 und 1.1.4 dargestellten Konstellationen muss sich der 
Lieferant mit den Fragen auseinandersetzen, wo und wie seine Leistung zu besteuern 
ist. Die klassischen Werkleistungen, wie z. B. Bauarbeiten oder Reparaturen, umfassen 
die Lieferung von Waren und die Erbringung einer Dienstleistung. Es ist daher zunächst 
zu untersuchen, ob sich die Bestimmung des umsatzsteuerlichen Leistungsortes nach 
den Regelungen für Lieferungen oder für Dienstleistungen richtet. Bei grenzüberschrei-
tenden Projekten muss die Sichtweise des jeweiligen Bestimmungslandes mit in 
Betracht gezogen werden. Bei zahlreichen Drittländern ist das der Umsatzsteuer ent-
sprechende Besteuerungssystem für indirekte Steuern zu betrachten.  
Für die in Kapitel 1.1.4 dargestellte werkvertragliche Lieferung kann der Lieferant 
regelmäßig davon ausgehen, dass der Leistungsort im Bestimmungsland gelegen ist 
und das dortige Besteuerungssystem für indirekte Steuern greift. Einige Länder haben 
Vereinfachungen dahingehend vorgesehen, dass der Kunde dann Steuerschuldner wird 
und somit für den Lieferanten keine Registrierungspflicht besteht. Allerdings weichen 
die Vereinfachungsregelungen sogar innerhalb der EU im Detail stark voneinander ab. 
Auch ist zu beachten, dass ein Vertragssplit in einen Lieferteil und einen Dienstleis-
tungsteil häufig eine Registrierungspflicht nicht vermeiden kann.  
Fragen im Hinblick auf z. B. die Steuerschuldnerschaft, ggf. entstehende Registrie-
rungspflichten und sich daraus ableitende Deklarationspflichten sollten stets vorab 
geklärt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten müssen i. d. R. als Einzelkosten in 
das Projekt einfließen und entsprechend kalkuliert werden. Zudem ist die Tatsache, 
dass ggf. lokale Umsatzsteuer entsteht, für die Kaufpreisklausel im Vertrag von großer 
Relevanz.  
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Für die Erfüllung der zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen ist der 
Lieferant – wie auch bei der Warenlieferung – verantwortlich. Für die Werkleistung 
bzw. den Werkvertrag und die werkvertragliche Lieferung (s. 1.1.3 und 1.1.4) muss 
sich der Lieferant jedoch auch im Hinblick darauf kundig machen, wer für die Einfuhr-
abfertigung im Bestimmungsland verantwortlich ist, wer Schuldner der Einfuhrabga-
ben wird und zum Abzug der Einfuhrumsatzsteuer berechtigt ist. Dies gilt für die 
Waren, die Bestandteile des Werkes werden, aber auch z. B. für Maschinen und Werk-
zeuge, die nicht im Bestimmungsland bleiben, sondern nur vorübergehend verwendet 
werden sollen.

• Gewährleistung  
Hinsichtlich der Gewährleistung (s. 1.1.5) ist umsatzsteuerlich grundsätzlich zu diffe-
renzieren, ob es sich um einen entgeltlichen Vorgang handelt. Bei Unentgeltlichkeit 
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der Umsatz nicht steuerbar ist. 
Allerdings muss der Lieferant im Hinblick auf Waren, die in Zusammenhang mit der 
Gewährleistung überlassen werden (z. B. Ersatz- oder Austauschteile) auch bei Unent-
geltlichkeit umsatzsteuerliche und zollrechtliche Implikationen beachten.

• Beratende Dienstleistungen und Personalverleih  
Bei der beratenden Dienstleistung oder dem Personalverleih (s. 1.1.6 und 1.1.7) kann 
umsatzsteuerlich regelmäßig von einer Dienstleistung ausgegangen werden, die grund-
sätzlich dort der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen ist, wo der Kunde unternehmerisch 
tätig ist. Hier greift in der EU die Vereinfachungsregelung des sog. Reverse-Charge, 
wonach der Kunde Steuerschuldner wird. Sofern hier jedoch der Leistungsumfang auch 
Warenlieferungen (z. B. Ersatzsteile, Werkzeuge) enthält, sind die oben dargestellten 
umsatzsteuerlichen und zollrechtlichen Aspekte zu beachten.

1.2 Geschäftsabwicklungsmodelle zwischen verbundenen 
Unternehmen

Neben der Thematik der Geschäftsbeziehungen des Unternehmens zu seinem Kunden 
sind im Rahmen von grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen die unterschiedlichen 
Abwicklungsarten der Kundenverträge zwischen den verbundenen Unternehmen von 
Bedeutung. Das vom Kunden beauftragte Unternehmen kann entscheiden, den Auftrag 
(teilweise) nicht selbst abzuwickeln, sondern verbundene Unternehmen und/oder fremde 
Subunternehmen für die Auftragsabwicklung einzubinden. Die Einbindung anderer 
Unternehmen bietet aus steuerlicher Sicht verschiedene Gestaltungsvarianten. Sie können 
für die Besteuerung auf Unternehmens- und Mitarbeiterebene wesentliche Auswirkungen 
haben. Die Art der Einbindung von verbundenen Unternehmen oder Drittunternehmen 
beeinflusst auch stark die lohnsteuerlichen, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen für den im Ausland eingesetzten Mitarbeiter. Die verschiedenen Verträge 
und Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern bei grenzüberschreitenden 
Einsätzen werden gesondert behandelt (s. 1.3). Einige der Abwicklungsmodelle verfolgen 
das Ziel, die Begründung einer sog. Betriebsstätte im Ausland zu vermeiden (s. 4.2). 
Wichtig ist, dass sich das gewählte Geschäftsabwicklungsmodell auch später in der Ver-
tragsumsetzung wiederfindet. Nur so kann sichergestellt werden, dass die mit der vertrag-
lich geregelten Konstellation beabsichtigten Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Eine 
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fehlende Berücksichtigung des geplanten und vertraglich ausgearbeiteten Konzepts kann 
ein zusätzliches Betriebsstättenrisiko auslösen.

In diesem Kapitel geht es darum, verschiedene Geschäftsabwicklungsmodelle zu abs-
trahieren und auf ihre wesentlichen Merkmale zu reduzieren. Dadurch soll eine Unter-
scheidung zwischen den einzelnen Modellen ermöglicht werden. Die vielfältigen Varian-
ten eines jeden einzelnen Geschäftsabwicklungsmodells bleiben daher auch hier zu 
Vereinfachungszwecken unberücksichtigt. Aus diesem Grund werden ebenfalls juristische 
Unschärfen hingenommen.

Im Folgenden werden der Begriff des »verbundenen Unternehmens« und die Struktur 
eines Unternehmensverbunds erläutert. Im Anschluss werden folgende Geschäftsabwick-
lungsmodelle zwischen verbundenen Unternehmen im Einzelnen erläutert:
• Direktgeschäft,
• Vertragssplit,
• offenes Konsortium,
• Unterbeauftragung.

Abschließend folgt eine vergleichende Übersicht (s. 1.2.2.5).

1.2.1 Verbundene Unternehmen

Zunächst gilt es, den Begriff des bzw. der verbundenen Unternehmen zu erläutern. Es 
handelt sich um Gesellschaften, die in einem national oder international tätigen Unter-
nehmensverbund agieren. Bei den beteiligten Unternehmen handelt es sich um Kapital- 
und/oder Personengesellschaften. Eine sog. Muttergesellschaft hält typischerweise mittel-
bar oder unmittelbar eine »wesentliche Beteiligung« an einem Unternehmen im In- oder 
Ausland, sog. Tochter- oder Enkelgesellschaften. Wann eine »wesentliche Beteiligung« 
vorliegt, wird sowohl national als auch international unterschiedlich definiert. I. d. R. wird 
dabei auf einen bestimmten Prozentsatz der Beteiligung am Kapital der Gesellschaft bzw. 
die Möglichkeiten zur direkten Einflussnahme abgestellt. In Deutschland gibt es z. B. 
bereits für die Kapitalbeteiligung unterschiedliche Wesentlichkeitsgrenzen je nach Rechts-
gebiet. Auf Einzelheiten hierzu wird aufgrund der Komplexität nicht weiter eingegangen. 
Vielmehr wird im Folgenden unterstellt, dass bei Verwendung des Begriffs »verbundenes 
Unternehmen« die Voraussetzungen einer wesentlichen Beteiligung nach jeweils anzu-
wendender Rechtsvorschrift vorliegen.

Beispiel 1.14: Unternehmensverbund
A ist ein internationaler Unternehmensverbund. Die Muttergesellschaft − AMG − ist eine 
deutsche Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH oder AG) und hält 51 % der Anteile der deutschen 
Tochtergesellschaft. Hierbei handelt es sich um eine deutsche Personengesellschaft (z. B. OHG 
oder KG). Es existieren weitere wesentliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Spanien 
(Tochter und Enkelgesellschaft) und Frankreich. In Portugal hat die Muttergesellschaft keine 
Beteiligung an einer rechtlich selbständigen Kapital bzw. Personengesellschaft, sondern ver
fügt dort nur über eine Betriebsstätte (BS), die als ein unselbständiges Rechtssubjekt zu quali
fizieren ist.
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Sowohl für einen internationalen Unternehmensverbund als auch für international agie-
rende Einzelunternehmen sind einige der zu definierenden Geschäftsabwicklungsmodelle 
relevant. Die Fragen, die sich aufgrund durchgeführter Mitarbeitereinsätze ergeben, sind 
i. d. R. identisch. Dennoch stehen für Einzelunternehmen nicht alle Geschäftsabwick-
lungsvarianten zur Verfügung. Dies ist erst dann der Fall, wenn eine strukturelle Umwand-
lung von einem Einzelunternehmen in einen Unternehmensverbund stattfindet. Die 
ursprüngliche Struktur eines international tätigen Einzelunternehmens wird an folgen-
dem Beispiel dargestellt.

Beispiel 1.15: Struktur eines international tätigen Einzelunternehmens
A ist ein international tätiges Einzelunternehmen. Das Stammhaus – AMG – ist eine deutsche 
Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH oder AG). Im Ausland hat diese Kapitalgesellschaft verschie
dene Betriebsstätten begründet, weil sie dort Teile der Produktion ausgelagert hat. Sie hat 
zwei Betriebsstätten in Spanien (Valencia und Madrid) eine in Frankreich (Toulouse) und eine 
in Portugal (Porto).

Sofern das Einzelunternehmen statt einer Betriebsstätte im Ausland eine Gesellschaft 
gründet, findet eine Umwandlung zu einem Unternehmensverbund statt. Bestimmte 
Geschäftsabwicklungsmodelle erfordern eine rechtlich eigenständige ausländische Gesell-
schaft, sodass ein Einzelunternehmen sich für eine solche Gesellschaftsgründung ent-
scheiden müsste.
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1.2.2 Geschäftsabwicklungsmodelle im Einzelnen

Im Rahmen der einzelnen Geschäftsabwicklungsmodelle wird beispielhaft entweder auf 
die Sicht von Deutschland ins Ausland (Outbound) oder auf die Sicht vom Ausland nach 
Deutschland (Inbound) eingegangen.

Folgende Geschäftsabwicklungsmodelle werden in den Kapiteln 1.2.2.1 bis 1.2.2.4 
unterschieden:
• Direktgeschäft,
• Vertragssplit,
• offenes Konsortium,
• Unterbeauftragung.

In Kapitel 1.2.2.5 werden die einzelnen Geschäftsabwicklungsmodelle und deren typische 
Anwendung für die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Kunden in Form 
einer vergleichenden Übersicht gegenübergestellt.

1.2.2.1 Direktgeschäft

Bei einem Direktgeschäft schließt ein Unternehmen (Lieferant) mit einem anderen Unter-
nehmen (Kunde) einen Vertrag über eine Leistung gegen Entgelt. Bei einem grenzüber-
schreitenden Direktgeschäft (Outbound), ist der Tätigkeitsort entweder beim Kunden im 
Ausland oder in einem Drittland. Um die Aktivitäten im Ausland oder Drittland durchfüh-
ren zu können, werden Mitarbeiter des Lieferanten ins Ausland geschickt.

Es kann sehr unterschiedliche Gründe für eine Vertragsdurchführung in Form eines 
grenzüberschreitenden Direktgeschäfts geben. Beispielhaft sind folgende Gründe zu 
nennen:
• Es handelt sich um einen einzelnen Auftrag und langfristig sind keine weiteren Aktivi-

täten in dem Land geplant. Mangels langfristiger Ausrichtung kommt die Neugründung 
einer Gesellschaft in dem Land nicht in Betracht.

• Der Kunde schließt die Einbindung der Tochtergesellschaften vor Ort bewusst aus. Er 
besteht, z. B. aus Haftungsgründen, auf einem Direktvertrag mit der Muttergesellschaft.

• Die Tochtergesellschaft verfügt nicht über notwendige Ressourcen, Know-how oder 
finanzielle Mittel, um den Auftrag selbst ausführen zu können.

Das Unternehmen erfüllt den Vertrag ausschließlich mit eigenem, im Unternehmen orga-
nisatorisch und wirtschaftlich eingebundenen Personal. Unter den Begriff »eigenes Perso-
nal« fallen zunächst folgende Personengruppen:
• Zivilrechtliche Arbeitsverträge  

Unter eigenes Personal fallen sämtliche Personen, die einen Arbeitsvertrag mit dem 
Unternehmen haben und kraft Arbeitsvertrag dem Unternehmen ihre Arbeitsleistung 
schulden. Für diese Personen ist das Unternehmen der zivilrechtliche Arbeitgeber.

• Scheinselbständige  
Dies sind Personen, die organisatorisch in das Unternehmen eingegliedert sind und für 
die das Unternehmen das unternehmerische Risiko trägt und das Verwertungsrecht an 
ihren Arbeitsergebnissen hat. Für diese Personen wird das Unternehmen so behandelt, 
als ob es der (zivilrechtliche) Arbeitgeber ist.
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Beispiel 1.16: Länderübergreifendes Direktgeschäft (Outbound)
Unternehmen A mit Sitz in Deutschland schließt mit Unternehmen B einen Vertrag über die 
Herstellung eines Wasserkraftwerks in Spanien. Unternehmen B hat seinen Sitz in Spanien. 
Unternehmen A wickelt das Geschäft mit Unternehmen B ausschließlich mit »eigenem Perso
nal« ab.

Bei der Geschäftsabwicklung über das Modell des Direktgeschäfts führt der Mitarbeiter-
einsatz im Ausland häufig dazu, dass das inländische Unternehmen im Ausland eine 
Betriebsstätte begründet. Der Mitarbeitereinsatz ins Ausland findet dann gedanklich zur 
Betriebsstätte statt. Grafisch lässt sich dieser Fall wie folgt darstellen:

Zu einem Auslandseinsatz kommt es nicht nur beim grenzüberschreitenden Direktge-
schäft. Es sind auch Fälle zu betrachten, in denen ein ausländisches Unternehmen den 
Auftrag im Ausland selbst abwickelt. Sofern das Unternehmen für die Erfüllung des Auf-
trags weiteres Personal benötigt und hierfür auf Mitarbeiter eines inländischen verbunde-
nen Unternehmens zurückgreift, kommt es ebenfalls zu einem grenzüberschreitenden 
Mitarbeitereinsatz. Der Mitarbeiter muss so zur Verfügung gestellt werden, dass er als 
»eigenes Personal« des Unternehmens gilt. Folgende Formen des Mitarbeitereinsatzes ins 
Ausland sind beim Direktgeschäft möglich:
• Versetzung ins Ausland (s. 1.4.1)  

Der Mitarbeiter schließt für die Dauer des Auslandseinsatzes einen zivilrechtlichen 
Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Unternehmen. Dieses wird dadurch zum zivil-
rechtlichen Arbeitgeber. Der Mitarbeiter wird somit zu »eigenem Personal« des auslän-
dischen Unternehmens.

• Personalverleih (s. 1.1.7 sowie 1.4.2 und 1.4.3)  
Der Mitarbeiter behält seinen zivilrechtlichen Arbeitsvertrag mit einem inländischen 
verbundenen Unternehmen. In der Form eines Personalverleihs wird er für die Dauer 
des Auslandseinsatzes in das ausländische Unternehmen integriert. Er schuldet dem 
ausländischen Unternehmen vorübergehend seine Arbeitsleistung. Für diese Personen 
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gilt das Unternehmen als wirtschaftlicher Arbeitgeber. In diesem Zusammenhang gel-
ten sie auch als »eigenes Personal«.

Beispiel 1.17: Länderidentisches Direktgeschäft (Outbound)
Das Unternehmen ATG2 mit Sitz in Spanien, Tochtergesellschaft eines Unternehmensver
bunds mit Muttergesellschaft AMG in Deutschland, schließt mit Unternehmen B einen Ver
trag über die Herstellung eines Wasserkraftwerks in Spanien. Unternehmen B hat seinen Sitz 
in Spanien.
Unternehmen ATG2 wickelt das Geschäft mit Unternehmen B ausschließlich mit »eigenem 
Personal« ab. Da der Zeitplan sehr eng ist, werden Mitarbeiter der deutschen Tochtergesell
schaft ATG1 der spanischen Tochtergesellschaft ATG2 zur Verfügung gestellt. Der Mitarbei
tereinsatz ins Ausland erfolgt auf Basis eines Vertrags zwischen der deutschen und der spani
schen Tochtergesellschaft über internen Personalverleih. Damit gelten die Mitarbeiter als 
»eigenes Personal« der spanischen Tochtergesellschaft.

1.2.2.2 Vertragssplit

Bei einem Vertragssplit schließt ein Unternehmen mit Sitz im Inland (Lieferant) einen 
Vertrag mit einem Unternehmen mit Sitz im Ausland (Kunde). Der Vertrag besteht aus 
zwei Komponenten, einer Waren- bzw. Werklieferung und einer Werkleistung und ist 
somit als werkvertragliche Lieferung zu beurteilen. Die Waren- bzw. Werklieferung kann 
bspw. die Lieferung oder die Herstellung mit anschließender Lieferung von (Teil-)Kompo-
nenten sein. Die Werkleistung kann sich bspw. auf das Zusammenbauen der Komponen-
ten und die spätere Inbetriebsetzung vor Ort beziehen. Der Liefer- und Tätigkeitsort rich-
tet sich nach dem endgültigen Standort des Werkes. Das kann beim Kunden oder an 
einem anderen Ort im Ausland oder Drittland sein.

Bei diesem Modell werden zwei Verträge mit dem Kunden abgeschlossen. Regelmäßig 
wird in einem Vertrag die Werkleistung direkt durch das ausländische verbundene Unter-
nehmen abgewickelt. Die Lieferung der Bauteile bleibt in der Verantwortung des inländi-
schen Unternehmens und wird in einem separaten, zweiten Vertrag vereinbart. Bei die-
sem Geschäftsmodell gibt es im Gegensatz zum Direktgeschäft nun zwei Unternehmen, die 
gegenüber dem Kunden einen Vertrag zu erfüllen haben. Letztlich erlangt der Kunde über 
den einen Vertrag das Eigentum an den vom inländischen Unternehmen im Rahmen der 
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Waren- bzw. Werklieferung hergestellten und ins Ausland gelieferten Waren durch Über-
gabe. Der Kunde stellt diese Waren dann dem ausländischen verbundenen Unternehmen 
bei, d. h. zur Herstellung des Werks zur Verfügung. Die Eigentumsübergabe über den 
zweiten Vertrag erfolgt durch Abnahme des Werks.

Eine Aufspaltung der Vertragskomponenten in zwei separate Verträge (Waren- bzw. 
Werklieferung und Werkleistung) mit zwei unterschiedlichen Vertragspartnern kann aus 
vielerlei Gründen sinnvoll sein. Typische Gründe sind:
• Die Dauer der Tätigkeiten vor Ort streckt sich über einen langen Zeitraum. Dadurch 

könnte das Entstehen einer Betriebsstätte für das inländische Unternehmen im Ausland 
drohen. Die Vertragskomponente der Werkleistung, die eine Tätigkeit im Ausland bein-
haltet, wird deshalb vom verbundenen Unternehmen im Ausland erbracht.

• Die ausländische Tochtergesellschaft verfügt über eine intensive Kundenbeziehung. 
Der Kunde wünscht deshalb die Einbindung des lokalen Unternehmens.

• Der Kunde ist ein staatliches Unternehmen und verlangt die Einbindung von lokalen 
Unternehmen. Um diesen Wunsch nachzukommen, wird ein lokales Unternehmen 
gegründet oder eingeschaltet.

• Der Kunde wünscht die Aufspaltung in zwei Verträge, um haftungsrechtlich auch die 
Absicherung durch die Muttergesellschaft zu erhalten.

Häufig verfügt die ausländische Tochtergesellschaft nicht über ausreichend oder nicht 
ausreichend qualifiziertes Personal, um ihren Teilauftrag durchzuführen. Es kommt dann 
regelmäßig zu einer Zurverfügungstellung von Personal seitens des inländischen Unter-
nehmens an die ausländische Tochtergesellschaft. In diesen Fällen führt ein Vertragssplit 
entsprechend zu internationalen Mitarbeitereinsätzen. Die Begründung eines Vertrags-
splits und die gleichzeitigen Auslandseinsätze von Mitarbeitern zur ausländischen Toch-
tergesellschaft erfolgen oft aus den strategischen Überlegungen, eine Betriebsstätte zu 
vermeiden. Es ist in diesen Fällen wichtig, dass die vertragliche Konstellation auch später 
in der aktiven Ausübung entsprechend »gelebt« wird. Sie ist bei der Gestaltung der Mitar-
beitereinsätze daher unbedingt zu berücksichtigen.

Beispiel 1.18: Vertragssplit (Outbound)
Der internationale Unternehmensverbund A schließt mit Unternehmen B zwei Verträge über 
die Herstellung eines Wasserkraftwerks in China. Ein Vertrag enthält die Lieferung der Bau
teile. Vertragspartner ist die deutsche Muttergesellschaft AMG. Der zweite separate Vertrag 
enthält die Herstellung des Kraftwerks vor Ort. Vertragspartner ist hier die chinesische Toch
tergesellschaft ATG2 des Unternehmens A. Die chinesische Tochtergesellschaft ATG2 des 
Unternehmens A wickelt den Auftrag ausschließlich mit »eigenem Personal« ab. Da die chi
nesische Tochtergesellschaft ATG2 ein derartig großes Projekt zum ersten Mal durchführt, 
stellt die deutsche Tochtergesellschaft ATG1 erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung. Der Mit
arbeitereinsatz ins Ausland erfolgt auf Basis eines Vertrags zwischen der deutschen und der 
chinesischen Tochtergesellschaft über internen Personalverleih. Damit gelten die Mitarbeiter 
als »eigenes Personal« der chinesischen Tochtergesellschaft. Unternehmen B hat seinen Sitz in 
China. Das Wasserkraftwerk soll ebenfalls in China entstehen.
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Hinweis für Einzelunternehmen
Einen Vertragssplit kann es nur geben, wenn das Einzelunternehmen dafür tatsächlich eine 
rechtlich selbständige Tochtergesellschaft gründet. In diesem Fall wandelt sich das Einzelun
ternehmen in einen Unternehmensverbund.

1.2.2.3 Offenes Konsortium

Von einem offenen Konsortium ist auszugehen, wenn zwei oder mehr Unternehmen sich 
für die Durchführung eines Auftrags zu einem Konsortium zusammenschließen. Nach 
Beendigung des Auftrags wird das Konsortium i. d. R. wieder aufgelöst. In einem Konsor-
tialvertrag wird konkret festgelegt, wer welchen Teil des Auftrags ausführt. Der Vertrags-
partner des Kunden ist das Konsortium. Allerdings stellen die beiden liefernden Unterneh-
men (Konsorten) jeweils eigene Rechnungen für die jeweils von ihnen erbrachten 
Leistungen. Im Innenverhältnis haften die beiden Unternehmen jeweils für ihren Teil des 
Auftrags. Im Außenverhältnis haften sie gegenüber dem Kunden jedes für sich für den 
gesamten Auftrag.

Ein Konsortium kann sowohl zwischen verschiedenen verbundenen Unternehmen als 
auch von einem Unternehmen mit einem Dritten gebildet werden. Zudem gibt es auch 
noch geschlossene Konsortien. In diesem Buch wird jedoch nur auf die Darstellung eines 
offenen Konsortiums zwischen verbundenen Unternehmen eingegangen.

Typische Gründe für ein offenes Konsortium sind:
• Die Konsorten verfolgen das Ziel, das Risiko im Innenverhältnis bei Annahme eines 

Großauftrags zu verteilen, z. B. beim Bau eines Kraftwerks.
• Der Kunde wünscht ein Konsortium, um eine Verbreiterung der Haftungsbasis zu 

erhalten.
• Die Konsorten schaffen sich eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Kun-

den in Bezug auf einzelne Leistungsbestandteile.
• Die inländische Gesellschaft möchte eine Betriebsstätte im Ausland vermeiden. Der 

Vertragsteil, der eine Tätigkeit im Ausland voraussetzt, kann im Rahmen des Konsorti-
alvertrags auf den ausländischen Konsortialpartner übertragen werden.
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Häufig verfügt die ausländische Tochtergesellschaft nicht über ausreichend oder nicht aus-
reichend qualifiziertes Personal, um ihren konsortialen Teilauftrag durchzuführen. Es 
kommt dann regelmäßig zu einer Zurverfügungstellung von Personal seitens des inländi-
schen Unternehmens an die ausländische Tochtergesellschaft. In diesen Fällen führt ein 
offenes Konsortium entsprechend zu internationalen Mitarbeitereinsätzen. Die Begründung 
eines offenen Konsortiums und der gleichzeitige grenzüberschreitende Mitarbeitereinsatz 
an die ausländische Tochtergesellschaft erfolgt oft, um eine Betriebsstätte zu vermeiden. 
Es ist in diesen Fällen wichtig, dass die vertragliche Konstellation auch später in der akti-
ven Ausübung entsprechend »gelebt« wird. Sie ist bei der Gestaltung des Mitarbeiterein-
satzes daher unbedingt zu berücksichtigen.

Beispiel 1.19: Offenes Konsortium (Outbound)
Der internationale Unternehmensverbund A bildet für den Bau eines Kraftwerks zur Risikover
teilung ein offenes Konsortium zwischen der deutschen Muttergesellschaft AMG und der 
brasilianischen Tochtergesellschaft ATG2. Das Konsortium schließt mit dem Unternehmen B 
den Vertrag über den Bau des Kraftwerks in Brasilien ab. Im Konsortialvertrag wird festgelegt, 
dass die deutsche Muttergesellschaft AMG die Lieferung der Bauteile zu erbringen hat und 
dafür auf eigene Rechnung diese Lieferung gegenüber dem Kunden B abrechnet. Die brasili
anische Tochtergesellschaft ATG2 ist lt. Konsortialvertrag für die Errichtung des Kraftwerks 
zuständig. Sie rechnet ihre Leistungen auch direkt gegenüber dem Kunden B ab. Es ist mit 
dem Kunden vereinbart, dass die brasilianische Tochtergesellschaft ATG2 des Unternehmens 
A den Auftrag ausschließlich mit »eigenem Personal« abwickelt. Da die brasilianische Tochter
gesellschaft ATG2 jedoch nicht ausreichend über Spezialisten verfügt und auf dem brasiliani
schen Arbeitsmarkt keine Personen mit der gewünschten Qualifikation zu finden sind, werden 
zur Vertragsabwicklung erfahrene Mitarbeiter von der deutschen Muttergesellschaft AMG 
zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter werden für die Zeit des Auslandseinsatzes zum brasili
anischen Unternehmen ATG2 versetzt.

1.2.2.4 Unterbeauftragung

Bei der Unterbeauftragung schließt ein Unternehmen (Hauptlieferant) mit einem anderen 
Unternehmen (Kunde) einen Vertrag über Leistungen. Wenn der Hauptlieferant für die 
Erfüllung des Vertrags selbst Leistungen bei anderen Unternehmen (Subunternehmen) 
oder Freelancern einkaufen muss, kann er dies über eine entsprechende Unterbeauftra-
gung regeln. Der Hauptlieferant schließt hierfür mit dem Subunternehmen oder Freelan-
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cer einen separaten Vertrag ab. Subunternehmer oder Freelancer handeln dann als sog. 
Erfüllungsgehilfen des Hauptlieferanten.

Wesentliches Merkmal der Unterbeauftragung ist, dass das unterbeauftragte Unterneh-
men nicht in die Rechten und Pflichten des Hauptlieferanten eintritt und auch keinen 
eigenen Zahlungsanspruch gegenüber dem Kunden erwirbt. Seine Ansprüche richten sich 
an den Hauptlieferanten, seinen direkten Vertragspartner. Die Unterbeauftragung kann 
sich sowohl auf die Lieferung von Ware als auch auf eine konkrete Werkleistung bezie-
hen. Regelmäßig wird der Hauptlieferant dem Subunternehmen oder Freelancer im Rah-
men des Unterbeauftragungsvertrags dieselben Pflichten auferlegen, die er auch selbst 
gegenüber seinem Kunden erfüllen muss. Entscheidendes Kriterium ist, dass bei einer 
Unterbeauftragung die Mitarbeiter des Subunternehmens im Namen und Auftrag ihres 
Subunternehmens gegenüber dem Hauptlieferanten agieren. Sie bleiben organisatorisch 
und wirtschaftlich im Geschäftsbetrieb des Subunternehmens eingebundenen und schul-
den kraft Arbeitsvertrag dem Subunternehmen ihre Arbeitsleistung.

Obwohl die Mitarbeiter des Subunternehmens in erster Linie rechtliche Konsequenzen 
für ihr Unternehmen auslösen können, lösen sie regelmäßig im Ausland auch rechtliche 
Konsequenzen für den Hauptlieferanten aus. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Haupt-
lieferant als Generalunternehmer auftritt und als solcher die Fertigstellung bzw. Lieferung 
des gesamten Werks gegenüber dem Kunden schuldet. So bestehen für den Hauptlieferan-
ten auch häufig Anzeige-, Registrierungs- und Quellensteuerpflichten für die Mitarbeiter 
des Subunternehmens. Das Gleiche gilt für Freelancer. Bei Freelancern ist darüber hinaus 
zu beachten, dass die Definition des Freelancers oder »Selbständigen« in den einzelnen 
Ländern unterschiedlich ist. Es sollte geprüft werden, ob nach lokalem Recht tatsächlich 
eine Selbständigkeit vorliegt oder Fälle von Scheinselbständigkeit zu beachten sind.

Typische Gründe für eine Unterbeauftragung sind:
• Die Dauer der Tätigkeiten vor Ort streckt sich über einen langen Zeitraum. Dadurch 

könnte das Entstehen einer Betriebsstätte für das inländische Unternehmen im Ausland 
drohen. Die Vertragskomponente der Werkleistung, die eine Tätigkeit im Ausland bein-
haltet, wird deshalb vom verbundenen Unternehmen im Ausland gegenüber dem 
Hauptlieferanten erbracht.

• Der Kunde ist ein staatliches Unternehmen und verlangt die Einbindung von lokalen 
Unternehmen mittels Unterbeauftragung. Um diesen Wunsch nachzukommen, wird 
ein lokales Unternehmen gegründet oder eingeschaltet.

• Die Aufspaltung in zwei Verträge wird vom Kunden ausgeschlossen, um haftungsrecht-
lich die Absicherung durch die Muttergesellschaft sicherzustellen.

Aus steuerlicher Sicht kommt hinzu, dass für die Prüfung, ob eine Betriebsstätte seitens 
des Hauptlieferanten im Ausland entsteht, häufig auch Aktivitäten sämtlicher Subunter-
nehmer oder Freelancer einzubeziehen sind. Bei der Unterbeauftragung von Subunter-
nehmen ist zu unterscheiden, ob es sich um ein verbundenes Unternehmen oder ein 
fremdes Unternehmen handelt. Entsprechend wird die Unterbeauftragung wie folgt unter-
schieden:
• Unterbeauftragung eines verbundenen Unternehmens,
• Unterbeauftragung eines fremden Unternehmens bzw. eines Freelancers.
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1.2.2.4.1 Unterbeauftragung eines verbundenen Unternehmens

Eine Unterbeauftragung an ein verbundenes Unternehmen löst grenzüberschreitende 
Mitarbeitereinsätze aus, wenn sie für diejenigen Tätigkeiten stattfindet, die gegenüber 
dem Kunden im Ausland zu erbringen sind. Häufig verfügt nämlich die ausländische 
Tochtergesellschaft nicht über ausreichend oder nicht ausreichend qualifiziertes Perso-
nal, um ihren Unterauftrag durchzuführen. Es kommt dann regelmäßig zu einer Zurver-
fügungstellung von Personal seitens des inländischen Unternehmens an die ausländische 
Tochtergesellschaft. Eine Unterbeauftragung und der gleichzeitige grenzüberschreitende 
Mitarbeitereinsatz erfolgt oft, um eine Betriebsstätte zu vermeiden. Es ist in diesen Fällen 
wichtig, dass die vertragliche Konstellation auch später in der aktiven Ausübung entspre-
chend »gelebt« wird. Sie ist bei der Gestaltung des Mitarbeitereinsatzes daher unbedingt 
zu berücksichtigen.

Beispiel 1.20: Unterbeauftragung verbundenes Unternehmen
Das Unternehmen AMG mit Sitz in Deutschland schließt mit Unternehmen B einen Vertrag 
über die Herstellung eines Wasserkraftwerks in Spanien. Unternehmen B hat seinen Sitz in 
Spanien. Zwischen der deutschen Muttergesellschaft AMG und der spanischen Tochterge
sellschaft ATG2 wird ebenfalls ein Vertrag abgeschlossen. Der Vertrag enthält die Unterbe
auftragung bezogen auf die Herstellung des Kraftwerks vor Ort. Die spanische Tochtergesell
schaft ATG2 des Unternehmens A stellt das Kraftwerk ausschließlich mit »eigenem Personal« 
her. Da die spanische Tochtergesellschaft ATG2 jedoch nicht ausreichend über Spezialisten 
verfügt und auf dem spanischen Arbeitsmarkt keine Personen mit der gewünschten Qualifi
kation zu finden sind, stellt die deutsche Tochtergesellschaft ATG1 erfahrene Mitarbeiter zur 
Verfügung. Der Mitarbeitereinsatz ins Ausland erfolgt auf Basis eines Vertrags zwischen der 
deutschen und der spanischen Tochtergesellschaft über internen Personalverleih. Damit gel
ten die Mitarbeiter als »eigenes Personal« der spanischen Tochtergesellschaft.
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*) Das Kraftwerk wird im Rahmen der Unterbeauftragung zwar tatsächlich von der spanischen Tochtergesellschaft 
A-TG2 vor Ort hergestellt, diese Herstellung wird jedoch vertraglich von der deutschen Muttergesellschaft A-MG 
geschuldet. Rechtlich müsste der Pfeil � daher eigentlich erst zur Muttergesellschaft A-MG und von dieser zum 
Kunden weisen.
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1.2.2.4.2 Unterbeauftragung eines fremden Unternehmens bzw. eines Freelancers

Eine Unterbeauftragung an ein fremdes Subunternehmen bzw. einen Freelancer löst für 
das inländische Unternehmen (Hauptlieferant) keine grenzüberschreitenden Mitarbeiter-
einsätze aus. Allerdings kann sich eine steuerliche Wirkung aufgrund der Unterbeauftra-
gung in Bezug auf die Entstehung einer Betriebsstätte ergeben. So sind in einigen Ländern 
die Einsatzzeiten der Mitarbeiter von fremden Subunternehmen dem inländischen Unter-
nehmen zuzurechnen, sofern dieser als Generalunternehmer tätig ist. In diesen Fällen 
sind für das inländische Unternehmen (Hauptlieferant) nicht nur die Einsatzzeiten seiner 
eigenen Mitarbeiter im Ausland entscheidend. Durch die Zurechnung der Einsatzzeiten 
sämtlicher Mitarbeiter von Subunternehmen kann eine Betriebsstätte ausgelöst werden 
(s. 4.2.1.3.2). Darüber hinaus gibt es in einer Vielzahl von Ländern weitere (Haftungs-)
Pflichten, die dem Hauptlieferanten auferlegt werden. Darunter fällt z. B. eine Kontroll-
pflicht, ob die Subunternehmen ihren steuerlichen Pflichten im Ausland nachkommen.

Beispiel 1.21: Unterbeauftragung eines fremden Unternehmens
Das Unternehmen A mit Sitz in Deutschland schließt mit Unternehmen B einen Vertrag über 
die Herstellung eines Wasserkraftwerks in Spanien. Unternehmen B hat seinen Sitz in Spanien. 
Zwischen dem deutschen Unternehmen A und dem deutsche Unternehmen C wird ein Ver
trag abgeschlossen. Der Vertrag enthält die Unterbeauftragung bezogen auf die Herstellung 
des Kraftwerks vor Ort. Das deutsche Unternehmen C stellt das Kraftwerk ausschließlich mit 
»eigenem Personal« her. Unternehmen A schickt jedoch ebenfalls Mitarbeiter nach Spanien, 
um die Arbeiten von Subunternehmen C zu überwachen.

1.2.2.5 Vergleichende Übersicht

Die einzelnen Geschäftsabwicklungsmodelle haben unterschiedliche Auswirkungen auf 
die allgemeinen Arbeitgeberpflichten gegenüber dem Mitarbeiter und den staatlichen 
Behörden. Auch beeinflusst das zugrunde liegende Geschäftsabwicklungsmodell die Ein-
reisebedingungen sowie die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Situation eines 
jeden einzelnen im Ausland tätigen Mitarbeiters. Deshalb werden zur Veranschaulichung 
die herausgearbeiteten Unterschiede in folgender Tabelle nochmals zusammengefasst. 

Deutschland Spanien

�

BA

�

�

�

�

�

C

� Gesamtvertrag

� Lieferung Bauteile 

� Herstellung Kraftwerk *)

� Unternehmen A:
 Mitarbeitereinsatz ins Ausland
 zur Bauüberwachung

� Unternehmen C: 
 Mitarbeitereinsatz ins Ausland
 zur Tätigkeit vor Ort 

� Unterauftrag Herstellung
 Kraftwerk

*) Das Kraftwerk wird im Rahmen der Unterbeauftragung zwar tatsächlich vom deutschen Unternehmen C vor Ort 
hergestellt, diese Herstellung wird jedoch vertraglich vom Unternehmen A geschuldet. Rechtlich müsste der Pfeil �
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Dabei wird auch darauf hingewiesen, auf welche Geschäftsbeziehungen zwischen Unter-
nehmen und Kunden die einzelnen Geschäftsabwicklungsmodelle grundsätzlich anwend-
bar sind.

Sämtliche im Folgenden dargestellten Geschäftsabwicklungsmodelle sind vor allem bei 
Kundenverträgen relevant, die eine Werklieferung, Werkleistung oder werkvertragliche 
Lieferung zum Inhalt haben. Für beratende Dienstleistungen ist insbesondere die Variante 
der Unterbeauftragung maßgeblich und wird daher hier ergänzend behandelt.

Geschäftsabwicklungsmodelle in Bezug auf die jeweiligen Geschäftsbeziehungen

Geschäftsabwick
lungsmodell

Typische Geschäfts
beziehungen 
bei Montagen und 
internationalem 
 Projektgeschäft

Deutsches Unter
nehmen als einziger 
Vertragspartner ge
genüber dem aus
ländischen Kunden?

Einbezug des aus
ländischen verbun
denen Unterneh
mens?

Vertragspartner 
des ausländischen 
Kunden

Direktgeschäft Werkleistung, werk
vertragliche Lieferung, 
beratende Dienstleis
tung

ja nein deutsches Unter
nehmen

Vertragssplit werkvertragliche 
 Lieferung

nein ja deutsches und aus
ländisches verbun
denes Unternehmen

offenes Konsortium werkvertragliche 
 Lieferung

nein ja Konsortium

Unterbeauftragung werkvertragliche 
 Lieferung, beratende 
Dienstleistung

ja ja deutsches Unter
nehmen

Im Rahmen von Montagen ist die typische Geschäftsbeziehung zum Kunden eine werk-
vertragliche Lieferung. Sie besteht aus zwei Vertragskomponenten, der Waren- bzw. 
Werklieferung und der Werkleistung. Die werkvertragliche Lieferung und damit beide 
Vertragskomponenten kann ein Unternehmen allein abwickeln. Dann wird das Geschäfts-
abwicklungsmodell des Direktgeschäfts angewendet. Bei der werkvertraglichen Lieferung 
bietet sich aber auch eine getrennte Abwicklung der beiden Vertragskomponenten durch 
zwei oder mehr Unternehmen an. Hier bieten sich die Geschäftsabwicklungsmodelle des 
Vertragssplits, des offenen Konsortiums und der Unterbeauftragung an.

Bei internationalen Projekteinsätzen im Sinne einer Unternehmens- oder IT-Beratung 
ist die typische Geschäftsbeziehung zum Kunden ein Vertrag über beratende Dienstleis-
tungen. Als Geschäftsabwicklungsmodell wird regelmäßig das Direktgeschäft angewen-
det. Im Rahmen von internationalen Großprojekten ist eine Unterbeauftragung ebenfalls 
in der Praxis zu finden. Sofern ein internationaler Projekteinsatz im Sinne von Service- 
oder Reparaturtätigkeiten stattfindet, ist als Geschäftsbeziehung die Werkleistung anzu-
nehmen. Abgewickelt wird sie i. d. R. als Direktgeschäft.
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1.3 Vertragsmodelle und Entsendungsformen zwischen 
Unternehmen und ihren Mitarbeitern

Nach Einführung in die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Kunden und 
der Darstellung der unternehmensinternen Geschäftsabwicklungsmodelle wird nun 
betrachtet, welche Vertragsmodelle im Verhältnis zwischen dem inländischen Unterneh-
men und dem im Ausland eingesetzten Mitarbeiter sowie ggf. dem Unternehmen im Aus-
land möglich sind. Es gilt hierbei zwei Blickwinkel zu unterscheiden:
• arbeitsrechtliche Vertragsmodelle,
• Entsendungsformen aus Sicht der Personalabteilung.

Dabei handelt es sich um unterschiedliche Betrachtungsebenen, deren Begrifflichkeiten 
nicht immer deckungsgleich sind. Wesentlicher Unterscheidungspunkt ist, dass die Betrach-
tung aus Personalsicht wesentlich durch die Frage der materiellen Konditionen, z. B. Art und 
Höhe der Zulagen, Unterbringung und Heimreisen geprägt ist. Demgegenüber ist die arbeits-
rechtliche Betrachtung dadurch geprägt, dass die Frage, in welchem Beziehungsverhältnis 
Verträge begründet werden (und auch in welchem nicht), im Vordergrund steht.

1.3.1 Arbeitsrechtliche Vertragsmodelle

Zur Durchführung eines grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsatzes vereinbart das 
Unternehmen regelmäßig Änderungen bzw. Erweiterungen zum bestehenden Arbeitsver-
trag mit dem Mitarbeiter. Häufig werden auch neue Arbeitsverträge geschlossen, bspw. 
mit dem ausländischen Unternehmen. Für die vertragliche Strukturierung ist der Wille der 
beiden Vertragsparteien wesentlich. Maßgeblich sind des Weiteren rechtliche Vorgaben, 
die sich aus steuer-, sozialversicherungs- oder aufenthaltsrechtlichen Erwägungen erge-
ben können. Dem Arbeitsrecht kommt insoweit eher eine abbildende als gestaltungstrei-
bende Funktion zu. Wesentliches Unterscheidungskriterium bei den einzelnen Vertrags-
modellen ist die Frage, in welchem Verhältnis ein aktiver Arbeitsvertrag bestehen soll, der 
die Grundlage für die Erbringung der Arbeitsleistung im Ausland ist. Im aktiven Arbeits-
vertrag werden dann die materiellen Konditionen verabredet, die sich aus der Sicht der 
Personalabteilung ergeben. Erwägungen zur Art des Einsatzes oder der Dauer spielen – 
rein arbeitsrechtlich betrachtet – bei der Auswahl des Vertragsmodells eine nachgeordnete 
Rolle. So ist es theoretisch möglich, eine eintägige Dienstreise auf der Grundlage eines 
lokalen Arbeitsvertrags oder umgekehrt einen langjährigen Auslandseinsatz auf der Basis 
eines Arbeitsvertrags mit dem inländischen Unternehmen umzusetzen.

In arbeitsrechtlicher Hinsicht lassen sich grundsätzlich vier unterschiedliche Vertrags-
modelle für grenzüberschreitende Mitarbeitereinsätze unterscheiden. Das wesentliche 
Unterscheidungskriterium aus arbeitsrechtlicher Sicht ist dabei die Frage, in welchem 
Verhältnis ein aktiver Arbeitsvertrag als vertragliche Grundlage für den Mitarbeitereinsatz 
im Ausland begründet wird (und wo gerade nicht). Dementsprechend können die folgen-
den vier Vertragsmodelle unterschieden werden:
• Entsendung,
• Versetzung,
• einheitlicher Arbeitsvertrag,
• Split-Contract.
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Im Anschluss werden Sonderfälle dargestellt, die bei Dienstreisen oder Montageeinsätzen 
gelten. Als »Spezialfall« wird abschließend auf den wirtschaftlichen Arbeitgeber eingegan-
gen. Bei sämtlichen arbeitsrechtlichen Modellen stellt sich zusätzlich die Frage, ob und 
wie der Auslandseinsatz zwischen den verbundenen Unternehmen vertraglich oder fak-
tisch geregelt wird. Diese Fragestellung wird in Kapitel 1.4 erläutert.

1.3.1.1 Entsendung

Bei der Entsendung besteht ein aktiver Arbeitsvertrag ausschließlich zwischen dem (bis-
herigen) Arbeitgeber im Inland und dem Arbeitnehmer. Zwischen dem ausländischen 
Unternehmen und dem sich dort befristet aufhaltenden Mitarbeiter wird keine arbeitsver-
tragliche Verbindung begründet. Im Rahmen dieses Vertragsmodells kann noch zwischen 
folgenden zwei unterschiedlichen Gestaltungsvarianten unterschieden werden:
• Entsendung bzw. Ein-Vertrags-Modell,
• Entsendung bzw. Zwei-Vertrags-Modell.

1.3.1.1.1 Entsendung bzw. Ein-Vertrags-Modell

Das sog. Ein-Vertrags-Modell wird weit überwiegend verwendet. Es ist dadurch geprägt, 
dass der i. d. R. bereits bestehende inländische Arbeitsvertrag für die Dauer und den 
Zweck des Auslandseinsatzes modifiziert wird. Der Arbeitsvertrag im Inland besteht wäh-
rend der Entsendung fort. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass zusätzlich zum Arbeits-
vertrag eine Entsendungsvereinbarung abgeschlossen wird. Beide Verträge bilden – als 
ein Arbeitsverhältnis verkörpert in unterschiedlichen Dokumenten – gemeinsam die 
arbeitsrechtliche Grundlage für den Auslandseinsatz. Mit Beendigung des Mitarbeiterein-
satzes im Ausland endet auch die Zusatzvereinbarung. Grundlage für die Beschäftigung 
ist dann wieder ausschließlich der ursprüngliche Arbeitsvertrag.

Beispiel 1.22: Entsendung bzw. Ein-Vertrags-Modell
Herr Mayer hat einen Arbeitsvertrag mit dem deutschen Unternehmen AMG. Der verein
barte Arbeitsort ist in Kassel im Stammhaus des Unternehmens. Das Unternehmen AMG hat 
in Belgien einen Projektauftrag bei der dort ansässigen Tochtergesellschaft ATG. Dieser Auf
trag resultiert aus einem Dienstleistungsvertrag zwischen den beiden verbundenen Unterneh
men. Herr Mayer wird auf Basis einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag für vier Monate 
nach Belgien entsendet. Es wird keine vertragliche Vereinbarung zwischen dem belgischen 
Unternehmen ATG und Herrn Mayer geschlossen.
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1.3.1.1.2 Entsendung bzw. Zwei-Vertrags-Modell

Auch in dieser Gestaltungsvariante ist die Grundlage der Leistungserbringung im Ausland 
ein Arbeitsvertrag mit dem inländischen Unternehmen. Beide Arbeitsvertragsparteien ver-
einbaren, dass der ursprüngliche Arbeitsvertrag im Inland für die Dauer des Auslandsein-
satzes »ruhend« gestellt wird. Dementsprechend ruhen die Hauptpflichten für diesen ver-
einbarten Zeitraum. Es wird zugleich zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 
für den Zweck und die Dauer des Einsatzes ein »neuer« Entsendungsvertrag abgeschlos-
sen. Nach Beendigung des Auslandseinsatzes lebt der ursprüngliche Arbeitsvertrag wie-
der auf.

Beispiel 1.23: Entsendung bzw. Zwei-Vertrags-Modell
Herr Mayer hat einen Arbeitsvertrag mit dem deutschen Unternehmen AMG. Der verein
barte Arbeitsort ist in Kassel im Stammhaus des Unternehmens. Das Unternehmen AMG hat 
in Belgien einen Projektauftrag bei der dort ansässigen Tochtergesellschaft ATG. Dieser Auf
trag resultiert aus einem Dienstleistungsvertrag zwischen den beiden Unternehmen. Herr 
Mayer wird auf Basis einer Entsendungsvereinbarung für vier Monate nach Belgien entsen
det. Für den Zeitraum seines Auslandseinsatzes wird der existierende Arbeitsvertrag »ruhend« 
gestellt. Es wird keine vertragliche Vereinbarung zwischen dem belgischen Unternehmen 
ATG und Herrn Mayer geschlossen.

1.3.1.2 Versetzung

Das Vertragsmodell einer Versetzung ist dadurch geprägt, dass die Leistungserbringung im 
Ausland auf der Grundlage eines lokalen Arbeitsvertrags mit dem ausländischen Unter-
nehmen erfolgt. Bei der Versetzung ins Ausland wird der bestehende Arbeitsvertrag mit-
tels einer Ruhensvereinbarung ruhend gestellt. Eine Ruhensvereinbarung stellt keine 
rechtliche Vollbeendigung dar. Zwischen dem Arbeitnehmer und dem ausländischen 
Unternehmen wird ein i. d. R. befristeter Arbeitsvertrag geschlossen. Dieser ist die allei-
nige Grundlage für die Leistungserbringung im Ausland. Im lokalen Arbeitsvertrag wer-
den i. d. R. sämtliche Regelungen dokumentiert, die während des Auslandseinsatzes 
Anwendung finden sollen. In einigen Fällen wird zusätzlich zum befristeten lokalen 
Arbeitsvertrag im Ausland zwischen dem inländischen Unternehmen und dem Arbeitneh-
mer eine Zusatzvereinbarung getroffen. Diese enthält Informationen über die Dauer des 
Einsatzes sowie Regelungen zu Steuer, zu Sozialversicherung und zu bestimmten entsen-
dungsbedingten Zulagen. Diese Zusatzvereinbarungen werden dann i. d. R. mit in die 
Ruhensvereinbarung aufgenommen.

Deutschland Belgien

� ruhender Arbeitsvertrag

� aktive Entsendungs-
 vereinbarung 

� Mitarbeitereinsatz

A
TG

A
MG

�

zwei Verträge

+




� �






www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 26 www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 27

1.3 Vertragsmodelle und Entsendungsformen zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern 27

1.3.1.3 Einheitlicher Arbeitsvertrag

Bei diesem Vertragsmodell wird der bisherige Arbeitsvertrag regelmäßig ruhend gestellt. 
Des Weiteren wird ein einheitlicher Arbeitsvertrag zwischen dem bisherigen inländischen 
Arbeitgeber, dem Arbeitgeber im Ausland und dem Arbeitnehmer geschlossen. Kenn-
zeichnend ist dabei, dass das inländische und das ausländische Unternehmen gemeinsam 
als Arbeitgeber auftreten und die entsprechenden Arbeitgeberpflichten und -rechte ge -
meinsam wahrnehmen. In der Praxis findet dieses Vertragsmodell allerdings sehr selten 
Verwendung.

1.3.1.4 Split-Contract

Das prägende Element dieses Vertragsmodells besteht darin, dass zwei oder mehrere 
aktive Arbeitsverträge mit unterschiedlichen Arbeitgebern bestehen, den jeweiligen 
Unternehmen im In- und Ausland. Zusätzlich zum bestehenden Arbeitsvertrag wird mit 
dem ausländischen Unternehmen ebenfalls ein (befristeter) Arbeitsvertrag abgeschlossen. 
Der Mitarbeiter hat demnach zwei Arbeitsverhältnisse parallel. Es ist wichtig, dass die 
beiden Verträge miteinander abgestimmt sind und kein Konfliktpotenzial hinsichtlich der 
jeweiligen Rechte und Pflichten entstehen kann. Darüber hinaus wird zwischen den bei-
den Unternehmen entweder eine vertragliche oder faktische Regelung über den Einsatz 
des Mitarbeiters vereinbart.

Praxistipp
Das Modell des SplitContracts kann in der Ausgestaltung von zwei Teilzeitverträgen vor 
allem für Führungskräfte eine sinnvolle Lösung darstellen. Diese Personen übernehmen in 
ihrer übergreifenden Funktion für beide Unternehmen regelmäßig Aufgaben und führen 
organisatorisch und disziplinarisch jeweils Teams im In und Ausland. Diese Lösung ist zu 
empfehlen, wird in der Praxis jedoch aufgrund eines vermeintlichen bzw. tatsächlich hohen 
Gestaltungs und Steuerungsaufwands nicht angewendet.

1.3.1.5 Sonderfall: Auslandsdienstreise

Für die Durchführung einer Auslandsdienstreise ist es arbeitsrechtlich regelmäßig nicht 
notwendig, eine Zusatzvereinbarung mit dem Mitarbeiter abzuschließen. Die Anordnung 
der Dienstreise ist meistens mit dem Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt. Notwendig 
ist, dass sich eine Dienstreiseanordnung durch eine entsprechende Dienstreiseklausel 
ergibt. Alternativ kann eine entsprechende Verpflichtung aus dem Inhalt der arbeitsver-
traglich vereinbarten Tätigkeit des Mitarbeiters resultieren.

Praxistipp
Die Durchführung einer Auslandsdienstreise kann genauso wie eine Versetzung oder Entsen
dung für den Mitarbeiter und das Unternehmen zu sozialversicherungs, aufenthaltsrechtli
chen und steuerlichen Konsequenzen führen. Bei grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen 
auf Basis einer Dienstreise werden diese Konsequenzen jedoch oft nicht entsprechend erkannt 
bzw. wahrgenommen. Es besteht daher ein erhebliches Risiko, dass solche Mitarbeitereinsätze 
ganz oder teilweise nicht gesetzeskonform abgewickelt werden.
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1.3.1.6 Sonderfall: Arbeitsvertrag mit Montage- bzw. Projektklausel

Bei Mitarbeitern, die regelmäßig bei Montagen oder internationalen Projekten eingesetzt 
werden, kann häufig auf den Abschluss einer Zusatzvereinbarung für den Auslandsein-
satz verzichtet werden. Das Unternehmen hat mit diesen Mitarbeitern bereits in den 
jeweiligen Arbeitsverträgen bestimmte Montage- oder Projektklauseln vereinbart.

1.3.1.7 Spezialfall des wirtschaftlichen Arbeitgebers

Im Arbeits- bzw. Steuerrecht kommen dem Begriff des Arbeitgebers unterschiedliche 
Bedeutungen zu. Arbeitgeber im arbeits- bzw. zivilrechtlichen Sinne ist der Vertragsar-
beitgeber, d. h. derjenige, mit dem der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag abgeschlossen 
hat. Demgegenüber kennt das Steuerrecht zusätzlich zum Begriff des arbeits- bzw. zivil-
rechtlichen Arbeitgebers auch den Begriff des wirtschaftlichen Arbeitgebers.

Nach deutschem Recht gilt als wirtschaftlicher Arbeitgeber derjenige, der die Vergü-
tung für die ihm vom Arbeitnehmer geleistete nichtselbständige Tätigkeit trägt. Um bei 
grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen festzustellen, wer die Vergütung trägt bzw. 
tragen müsste, sind die internationalen Verrechnungspreisgrundsätze heranzuziehen 
(s. 4.1.2). Die Verpflichtung, die Vergütung wirtschaftlich zu tragen, kann im Unterneh-
mensverbund auch das ausländische Unternehmen haben, selbst wenn es nicht zivil-
rechtlicher Arbeitgeber des Mitarbeiters ist. Konkret wird auf das Vorliegen der folgenden 
Voraussetzungen abgestellt:
• Tatsächliche organisatorische und administrative Einbindung des Arbeitnehmers in 

den Betrieb während des Auslandseinsatzes, damit einhergehende Einräumung des 
Verwertungsrechts an den Arbeitsergebnissen des Mitarbeiters.

• Ein eigenes betriebliches Interesse des ausländischen Unternehmens an der Tätigkeit 
des Mitarbeiters.

Praxistipp
In der Praxis werden für die Prüfung des wirtschaftlichen Arbeitgebers häufig folgende über
geordnete Fragen herangezogen:
• Mit welchem Unternehmen hat der Mitarbeiter ein zivilrechtliches Arbeitsverhältnis?
• Welches Unternehmen trägt das Risiko bzw. hat den Nutzen aus den Arbeitsergebnissen 

des Mitarbeiters?
• Hat das ausländische Unternehmen ein eigenes betriebliches Interesse, z. B. aufgrund 

benötigter Kenntnisse und Erfahrungen des Mitarbeiters für die Tätigkeit im Ausland?
• Welches Unternehmen darf aus Verrechnungspreissicht die Personalkosten des Mitarbei

ters als Betriebsausgaben abziehen?
• Welches Unternehmen muss für den Mitarbeiter Lohnsteuer abführen?

1.3.2 Entsendungsformen aus Sicht der Personalabteilung

Neben den arbeitsrechtlich zur Verfügung stehenden Vertragsmodellen ist auch auf die 
aus Sicht der Personalabteilung häufig verwendeten Entsendungsformen für grenzüber-
schreitende Mitarbeitereinsätze einzugehen. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt hier-
bei auf den materiellen Einsatzkonditionen und den unternehmensinternen Abläufen. 
Aus Sicht der Personalabteilung wird zudem regelmäßig auf die Dauer des Auslandsein-
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satzes oder einen bestimmten »Mitarbeitertyp« abgestellt, z. B. einen Montagemitarbeiter 
oder eine Führungskraft. Häufig werden zur Regelung von grenzüberschreitenden Mitar-
beitereinsätzen unternehmensinterne Entsendungsrichtlinien erstellt. Diese legen die 
Rahmenbedingungen mit Details zu Entsendungspaketen, z. B. zusätzlichen Vergütungen 
oder grundsätzlichen Kostenerstattungen fest. In vielen Fällen ist es aus Sicht der Perso-
nalabteilung sinnvoll, für einzelne Entsendungsformen, z. B. unterschieden nach Dauer 
bzw. »Mitarbeitertyp«, gesonderte Entsendungsrichtlinien mit speziell zugeschnittenen 
Entsendepaketen zu erstellen. Die Einführung solcher Rahmenbedingungen dient der 
transparenten Darstellung, dem Aufbau von strukturierten Entscheidungs- und Umset-
zungsprozessen sowie der Absicherung, dass die Mitarbeiter innerhalb eines Unterneh-
mensverbunds gleich behandelt werden.

Wie erwähnt, unterscheidet die Personalabteilung einzelne Entsendungsformen wie folgt:
• Unterscheidung nach der Dauer des Auslandseinsatzes,
• Unterscheidung nach »Mitarbeitertyp«.

Das Arbeitsrecht verwendet hier abweichende Begriffe bzw. legt Begriffe auch sehr unter-
nehmensspezifisch fest. Grundsätzlich werden in diesem Buch die arbeitsrechtlichen 
Begriffe verwendet. Im Folgenden folgt eine Überleitung der üblichen Begriffe aus Sicht 
der Personalabteilung auf die in diesem Buch verwendeten Begrifflichkeiten.

1.3.2.1 Unterscheidung nach der Dauer des Auslandseinsatzes

Wenn im Rahmen von grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen der Schwerpunkt der 
Betrachtung aus Sicht der Personalabteilung auf die Dauer des Auslandseinsatzes gerich-
tet ist, ergeben sich in der Praxis folgende vier Entsendungsformen:
• Dienstreisen  

Auslandsdienstreisen bewegen sich i. d. R. zwischen einem Tag bis zu drei Monaten, in 
manchen Unternehmen nur bis zu einem Monat. Sie werden häufig nicht über die Per-
sonalabteilung abgewickelt, sondern abteilungsintern betreut und prozessual über die 
Reiseanträge bzw. Reisekostenabrechnungen ausgesteuert. Eine systematische Über-
wachung und eine rechtliche Beurteilung finden häufig nicht statt.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich nicht um eine Entsendung.

• Kurzfristige Entsendungen bzw. Short Term Delegations (STD)  
Diese Auslandseinsätze dauern i. d. R. 3 Monate (manchmal auch nur einen Monat) 
oder bis zu 12, 18 oder 24 Monate. Folgende zwei Vertragssituationen sind grundsätz-
lich möglich:
 – Im Regelfall behält der Mitarbeiter seinen Arbeitsvertrag mit dem inländischen 

Unternehmen. Darüber hinaus wird mit ihm für die Zeit des Auslandseinsatzes eine 
zusätzliche Entsendevereinbarung abgeschlossen.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Entsendung.

 – Soweit nach ausländischem Recht erforderlich, erhält der Mitarbeiter einen i. d. R. 
befristeten Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Unternehmen. Sein Arbeitsvertrag 
mit dem inländischen Unternehmen wird »ruhend« gestellt.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Versetzung.

• Langfristige Entsendungen bzw. Long Term Delegations (LTD)  
Langfristige Entsendungen aus Sicht und Begrifflichkeit der Personalabteilung dauern 
zwischen zwei und fünf Jahren. Folgende zwei Vertragssituationen sieht man in der 
Praxis am häufigsten:
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 – Der Mitarbeiter erhält einen i. d. R. befristeten Arbeitsvertrag mit dem ausländischen 
Unternehmen. Sein Arbeitsvertrag mit dem inländischen Unternehmen wird 
»ruhend« gestellt.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Versetzung.

 – Der Mitarbeiter behält sein originäres Arbeitsverhältnis mit dem inländischen Unter-
nehmen bei und erhält eine zusätzliche Entsendungsvereinbarung.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Entsendung.

• Lokalisierungen  
Eine Lokalisierung findet meistens nach Ablauf einer langfristigen Entsendung statt, 
wenn der Mitarbeiter weiterhin im Ausland tätig bleiben soll. Die langfristige Entsen-
dung wird beendet und in ein lokales Arbeitsverhältnis überführt. Die materiellen Kon-
ditionen entsprechen dann denen eines vergleichbaren lokalen Arbeitnehmers. Gleich-
zeitig entfallen auslandsbedingte Besonderheiten, die häufig in einem Entsendepaket 
enthalten sind.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht wird hierbei ein lokaler Arbeitsvertrag abgeschlossen und 
es erfolgt eine rechtliche Vollbeendigung des Arbeitsvertrags mit dem inländischen 
Arbeitgeber.

1.3.2.2 Unterscheidung nach Mitarbeitertyp

Aus Sicht der Personalabteilung kann der Schwerpunkt im Rahmen von grenzüberschrei-
tenden Mitarbeitereinsätzen auf dem Mitarbeitertyp liegen. Beispielhaft sind die in der 
Praxis häufig anzutreffenden folgenden Mitarbeitertypen zu nennen:
• Montagemitarbeiter  

Bei Montagemitarbeitern ist der Auslandseinsatz kein Einzelfall, sondern ein immanen-
ter Bestandteil ihrer täglichen Arbeit. Diese Mitarbeiter sind dauerhaft bei Montagepro-
jekten im In- und Ausland eingesetzt, weil sie von Baustelle zu Baustelle bzw. von 
Projekt zu Projekt »wandern«. Ihre Einsätze variieren von wenigen Tagen bis hin zu vier 
oder mehr Jahren auf Großprojekten. Ihre Arbeiten können im Zusammenhang mit der 
Fertigstellung und Installation, aber auch mit Wartung oder Instandsetzungsleistungen 
stehen. Ferner sind diese Mitarbeiter oft nicht alleine, sondern in Teams unterwegs. Da 
bei Montagemitarbeitern sämtliche Entsendungsformen, von der Dienstreise bis zu 
langfristigen Auslandseinsätzen, denkbar und in der Praxis möglich sind, ist dieser Mit-
arbeitertyp geeignet, näher betrachtet zu werden. Darüber hinaus ergibt sich ge  nau bei 
dieser Gruppe Mitarbeiter eine weitere Komplexität für das Unternehmen, weil die Ein-
sätze nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Eine zusammengefasste Betrachtung 
sämtlicher Mitarbeitereinsätze im Rahmen eines Montageprojekts ist zwingend notwen-
dig, um die richtigen steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrechtli-
chen Schlüsse zu ziehen. Hierauf liegt der Schwerpunkt dieses Buches.  
Arbeitsrechtlich sind Dienstreisen, Entsendungen und Versetzungen möglich.

• Projektmitarbeiter  
Neben den Montagemitarbeitern werden in vielen international tätigen Unternehmen 
Beraterteams, z. B. im Rahmen von weltweiten internen Softwareimplementierungen 
oder für einen externen Auftrag regelmäßig im Ausland tätig. Diese Gruppe Mitarbeiter 
ist deshalb ähnlich zu behandeln wie die Montagemitarbeiter. Auch hier ist die Bünde-
lung von Mitarbeitereinsätzen im Rahmen eines Projekts zwingend notwendig, um die 
richtigen steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Schlüsse 
zu ziehen. Deshalb werden im Rahmen dieses Buches auch zu Projektmitarbeitern 
Beispiele genannt.  
Arbeitsrechtlich sind Dienstreisen, Entsendungen und Versetzungen möglich.



www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 30 www.claudia-wild.de: Mennen__Mitarbeiterentsendung__[Druck-PDF]/14.08.2013/Seite 31

1.4 Vertragliche Vereinbarungen zwischen verbundenen Unternehmen bei Mitarbeitereinsätzen 31

• Führungskräfte  
Es handelt sich um Mitarbeiter aus dem oberen Management, die eine Führungsauf-
gabe bzw. Geschäftsführungstätigkeit in einem ausländischen Unternehmen überneh-
men. I. d. R. handelt es sich dabei um langfristige Einsätze. Der Mitarbeiter erhält regel-
mäßig einen lokalen Arbeitsvertrag, während der Vertrag mit dem inländischen 
Unternehmen »ruhend« gestellt wird. Führungskräfte erhalten aufgrund ihrer Position 
im Unternehmen besondere Zulagen während des Auslandseinsatzes. Daher werden 
diese Mitarbeiter häufig als gesonderter Mitarbeitertyp behandelt.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich i. d. R. um eine Versetzung. Teilweise ist 
auch ein Split-Contract notwendig.

• Pendler  
Diese Mitarbeiter sind an verschiedenen Standorten im In- und Ausland im Einsatz. 
Regelmäßig übernehmen sie für einen oder mehrere Tage pro Woche neben der origi-
nären Tätigkeit beim inländischen Unternehmen eine Tätigkeit bzw. Rolle bei einem 
ausländischen Unternehmen. Sie fahren bzw. fliegen jede Woche für eine kurze Dauer 
ins Ausland, um dort tätig zu werden. Ihr Lebensmittelpunkt bleibt aufgrund des pri-
vaten Umfelds, z. B. Familie, Freundeskreis oder Sportverein im Inland.  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht liegen i. d. R. Dienstreisen vor. Teilweise sind auch Split-
Contracts notwendig.

• Trainees  
Trainees sind Mitarbeiter, die nach Abschluss eines Studiums in den ersten Berufsjah-
ren eine weitere unternehmensinterne Ausbildung erhalten. Dabei werden sie für einen 
Zeitraum von jeweils vier bis vierundzwanzig Monaten in verschiedenen Abteilungen 
im In- und Ausland eingesetzt. In diesen Abteilungen sollen sie mit dem dort anfallen-
den Tagesgeschäft vertraut gemacht werden. Damit die Kenntnisse in diesem Zeitraum 
auch gezielt erweitert bzw. aufgebaut werden, hat das Unternehmen für diese Mitarbei-
ter einen speziellen, klar definierten Trainingsplan als Personalentwicklungsplan auf-
gesetzt. Trainees erhalten für Auslandseinsätze regelmäßig einheitliche Zulagen. Daher 
werden sie häufig als gesonderter Mitarbeitertyp definiert und behandelt.  
Arbeitsrechtlich ist der Auslandseinsatz eines Trainees i. d. R. eine Entsendung.

1.4 Vertragliche Vereinbarungen zwischen verbundenen 
Unternehmen bei Mitarbeitereinsätzen

Neben der vertraglichen Verbindung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter ist zu unter-
suchen, wie ein internationaler Mitarbeitereinsatz zwischen inländischem und auslän-
dischem Unternehmen je Entsendungsform zu regeln und abzuwickeln ist. Dabei sind 
wesentliche Kriterien unter anderem das Innehaben der Verwertungsrechte an den 
Arbeitsergebnissen und das betriebliche Interesse am Mitarbeitereinsatz. Es werden die 
folgenden Entsendungsformen untersucht:
• Versetzung,
• Entsendung,
• Dienstreise.

Abschließend folgt eine vergleichende Übersicht (s. 1.4.4).
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1.4.1 Versetzung

Bei einer Versetzung wird der Mitarbeiter während des Auslandseinsatzes nicht nur zivil-
rechtlich, sondern auch faktisch in die organisatorische Struktur des ausländischen Unter-
nehmens eingebunden. Das Verwertungsrecht an den Arbeitsergebnissen des Mitarbeiters 
während seines Einsatzes im Ausland steht dem ausländischen Unternehmen zu. Die 
Tätigkeit wird im Interesse des ausländischen Unternehmens erbracht. Eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen dem inländischen und ausländischen Unternehmen ist für und 
während der konkreten Auslandstätigkeit des Mitarbeiters i. d. R. nicht erforderlich. In 
Ausnahmefällen, z. B. wenn in einer Ruhensvereinbarung noch Zahlungen des inländi-
schen Arbeitgebers zugesagt werden, muss über solche Zahlungen eine Vereinbarung 
zwischen dem in- und ausländischen Unternehmen getroffen werden. Das gilt auch, wenn 
das inländische Unternehmen weiterhin im Inland Anwartschaftszahlungen in die betrieb-
liche Altersversorgung leistet oder Sozialversicherungsbeiträge im Inland zahlt (s. 8).

1.4.2 Entsendung

Bei grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen auf Basis einer Entsendung schließt der 
Mitarbeiter zivilrechtlich keinen Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Unternehmen ab. 
Sein Arbeitsvertrag mit dem inländischen Arbeitgeber besteht fort. Bei einer Entsendung 
ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem in- und ausländischen Unternehmen 
häufig notwendig. Folgende vier Varianten sind dabei zu unterscheiden:
• interner Dienstleistungsvertrag,
• interner Personalverleih,
• ohne Vertrag (Betriebsstätte),
• ohne Vertrag,

 – ohne Vertrag (zu Recht),
 – ohne Vertrag (zu Unrecht).

1.4.2.1 Interner Dienstleistungsvertrag

Bei einer Entsendung mit internem Dienstleistungsvertrag bleibt der Mitarbeiter organisa-
torisch und disziplinarisch weiterhin in das inländische Unternehmen eingebunden. Die 
Verwertung der Arbeitsergebnisse liegt beim inländischen Unternehmen. Das betriebliche 
Interesse des inländischen Unternehmens bezieht sich darauf, dass der Mitarbeiter mit 
seiner Tätigkeit im Ausland die Erfüllung des Dienstleistungsvertrags herbeiführt. Das 
ausländische Unternehmen hat das betriebliche Interesse, dass der Mitarbeiter eine 
bestimmte Tätigkeit – die im Dienstleistungsvertrag geregelt ist – ihm gegenüber erbringt. 
Aus diesem Grund wird der Mitarbeitereinsatz zwischen dem inländischen und dem aus-
ländischen Unternehmen im Rahmen der Entsendung zusätzlich mit einem internen 
Dienstleistungsvertrag geregelt.


